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Das Versprechen im Horizont der neuzeitlichen Sozialphilosophie

Zwischen Hobbes und Nietzsche*

Burkhard LIEBSCH (Bochum)

Besonders betrachtete ich alle Versprechen, durch die man seine
Freiheit irgendwie beeintr�chtigt, als Maßlosigkeiten.
Ren� Descartes, Discours, 3. Teil

[Ohne] den Glauben jenes performativen Akts, den man im Ver-
sprechen ausmachen kann, […] w�re es unm�glich, sich an den
anderen zu richten. Ohne die performative Erfahrung dieser ele-
mentaren Glaubensbezeugung g�be es kein ‚gesellschaftliches
Band‘, keine Anrede, die sich an den anderen richtet […].
Jacques Derrida, Glaube und Wissen

1.

Bis weit in die Moderne hinein beherrschte die Frage, was etwas ist und was wir sind, das
philosophische Denken. Sie stellte sich als ontologisches Problem in Horizont des Seins, in
dem der Mensch den ihm angemessenen Ort zu finden suchte. Der klassische metaphysische
Horizont dieses Fragens ist gewiss verblasst. Dass heute nur noch „nachmetaphysisch“ zu
denken sei, mag man allerdings bezweifeln. Weder kann die Trennung zwischen metaphysi-
schem und nicht-metaphysischem Denken einfach als historische Tatsache behauptet oder
gar dekretiert werden, noch f�gen sich ihr ohne weiteres die Probleme, vor die sich das phi-
losophische Denken gestellt sieht und in die es sich verstrickt.1 Noch Kant, der f�r viele
endg�ltig das nachmetaphysische Denken eingel�utet hat, bewegt sich mit seinen ber�hmten
drei Fragen – Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? –, die am Schluss
der Kritik der reinen Vernunft in der Frage kulminieren, was der Mensch sei, in metaphysi-
schen Bahnen. „Wenn es irgendein allgemeines Kennzeichen der Metaphysik gibt, so kann
dieses an den zitierten vier Fragen Kants abgelesen werden: Es ist die Bestimmung der Meta-
physik durch die Frage nach dem Was-Sein“, die darauf abzielt, das Er- und Befragte in eine
universale Seinsordnung einzuf�gen.2 Eben diese, ihrerseits zumeist unbefragte Vorausset-
zung einer solchen Ordnung ist in der Moderne zerbrochen (obwohl sie als Reminiszenz in der
Rede von einer „Ordnung der Dinge“ noch lange fortlebt). Damit h�ngt zusammen, dass die
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* Dieser Aufsatz geht zur�ck auf zwei Vortr�ge zum Thema: an der FH M�nster am 15.4.2002 sowie am
30.5.2003 an der Universit�t W�rzburg. Die Platzierung des Themas „zwischen“ Hobbes und Nietzsche ist,
wie sich zeigen wird, nicht chronologisch zu verstehen. Die Bezugnahme auf die Geschichte der Sozial-
philosophie, prim�r konzentriert auf den deutschsprachigen Kontext, wird nur gelegentlich �ber den Neu-
kantianismus hinausreichen und eher beil�ufig auf die gegenw�rtige Sozialphilosophie Bezug nehmen.
Sie beansprucht auch keine ersch�pfende Geschichte des Versprechens. Das sei zur Beschr�nkung des
Themas vorab gesagt.
1 Vgl. Angehrn (2000).
2 Wiehl (2000), 32.
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Frage, was wir sind, ungen�gend, ja verfehlt erscheinen kann. Und zwar in dem Maße, wie
uns in einer fragilen oder fragmentarischen Welt, die Gefahr l�uft, sei es in einem indifferen-
ten Pluralismus von Ordnungen, sei es infolge eminenter Gewalt zu zerfallen, weit mehr die
Frage nach dem Selbst, danach also, wer wir sind, besch�ftigen muss. In Spannungsfeldern
zwischen verschiedenen, miteinander konfligierenden, interferierenden, aber auch bedroh-
lich auseinander fallenden Ordnungen stellt sich unweigerlich ein so genanntes „Identit�ts-
problem“ f�r diejenigen, die sich in diesen Feldern bewegen und situieren m�ssen; und zwar
so, dass sie auch heterogenen, heterotopischen und -chonischen Ordnungen angeh�ren.3 So
gesehen w�re es eigentlich zu erwarten, dass auch Kant schon danach fragt, wer wir sind,
denn ihm ist die metaphysische Voraussetzung einer ontologisch verb�rgten Ordnung, in der
alles und jedes seinen Platz f�nde, bereits ganz und gar problematisch geworden. Doch wird
ihm wie auch der gesamten neuzeitlichen Philosophie, sofern sie geradezu eine „Paraphrase“
des (von Kant so genannten) cartesianischen „Satz des Bewusstseins“, des cogito darstellt4, bis
heute vorgeworfen, die Frage zu verfehlen, wer wir sind. Diese Frage wiederum wird heute
�berwiegend identit�tstheoretisch expliziert; und zwar in narrativistischen Theorien des
Selbst einerseits, die sich auf die geschichtlich-nachtr�gliche Ausformung von Antworten
auf die Wer-Frage konzentrieren, und in einer praktischen Philosophie der in die Zukunft
weisenden Bezeugung des Selbst im gegebenen Wort andererseits. Ricœur, der Erz�hlung
und Versprechen in seiner Philosophie des Selbst zusammen zu denken versucht hat5, wirft
seinerseits dem an Descartes anschließenden Denken vor, diesen Begriff zu verfehlen. Dabei
stellt sich Descartes durchaus die Frage, wer er ist als vom Anderen Get�uschter. Schaut man
n�her hin, so zeigt sich, wie sehr er in eine Zeit geh�rt, die von einer tiefgreifenden Vertrau-
enskrise in den zwischenmenschlichen Verh�ltnissen erfasst war. Seinem angeblich verhass-
ten Antipoden Hobbes stand Descartes immerhin so nahe, dass dessen 1643 anonym in Paris
erschienene Schrift De cive (in der Hobbes deutlich die radikale Verunsicherung zu erkennen
gab, die in seiner Zeit in der Frage eingetreten war, wer die Menschen im Verh�ltnis zueinan-
der sind) zun�chst ihm, Descartes, zugeschrieben werden konnte.6 Der Philosoph der reinen
Gewissheit und der Philosoph des kriegerischen Naturzustandes standen einander n�her, als
es oft wahrgenommen wird. Doch haben beide keine explizite Theorie des Selbst entfaltet.

Statt in der Gewissheit sucht Hobbes in unumschr�nkter staatlicher Souver�nit�t seine
Zuflucht. Dadurch hat er, der mehrfach auf das Versprechen eingeht, den Zusammenhang
mit der Frage, wer wir sind, zugleich verdeckt. Entscheidend war f�r ihn allein, dassman sich
souver�ner Herrschaft unterwirft; es kam ihm nicht darauf an, wer sich unterwirft. In dem
Maße aber, wie eine allein auf politische Souver�nit�t gest�tzte Beherrschung der Zerbrech-
lichkeit moderner Lebensformen nicht �berzeugend schien, wurde die Aufmerksamkeit auf
andere Gr�nde ihrer Stabilit�t gelenkt – zu denen unter anderem das Versprechen z�hlt. Auf
der Spur des gegebenen Wortes stoßen wir zunehmend auf die Herausforderung, in den Au-
gen Anderer auf verl�ssliche Weise „jemand“ zu sein, d.h. eine praktische Antwort auf die
Frage zu geben, wer wir sind. Im Hinblick auf diese Frage kommt dem Versprechen im Hori-
zont der neuzeitlichen Sozialphilosophie eine zentrale Bedeutung zu.

Hobbes f�hrt vor Augen, dass sich die Menschen in der Anarchie einer nicht rechtlich und
politisch gehegten Koexistenz ihres Lebens niemals sicher sein k�nnen; und er will zeigen,
wie sie die Unsicherheit ihres nackten Lebens dazu motivieren kann, sich einer politischen
Ordnung zu unterwerfen, die ihnen weitgehend Sicherheit verspricht. Zugleich verdeckt die
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3 Vgl. ebd., 23.
4 Vgl. Riedel (1990), 23.
5 Vgl. Liebsch (2004a).
6 Vgl. Specht (92001).
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allein von souver�ner Herrschaft garantierte Ordnung, wie Hobbes sie entwirft, durch ihren
�ußeren Zwangscharakter aber auch, dass ganz und gar ungewiss bleibt, wer die �ußerlich
pazifizierten Wesen im Verh�ltnis zueinander eigentlich sind. Verzichten sie nur unter Vor-
behalt und unter dem Eindruck einer �ußeren Sanktionsdrohung auf t�dliche Gewalt? Oder
ist Gewalt-Verzicht integraler Teil dessen, als wer sie sich in moralischer Hinsicht verstehen?
Die Identit�t der moralischen Wesen, die sich im Verh�ltnis zueinander auf Restriktionen
einer souver�n beherrschten Ordnung einlassen, erscheint als �beraus fraglich. Was sie sind,
traut sich Hobbes ausgehend vom krypto-teleologischen Begriff der Selbsterhaltung noch zu
bestimmen zu. Im Leviathan entfaltet er schließlich eine umfassende Anthropologie auf der
Grundlage dieses Begriffs. Aber wer diese Wesen sind, scheint radikal ungewiss, insofern die
Freiheit, zu �ußerster Gewalt zu greifen, ein unaustilgbares Misstrauen n�hrt. Diese Freiheit
ist nicht aus der Welt zu schaffen, da jedes politisch beherrschte Subjekt weiterhin �ber die
M�glichkeit verf�gt, „das Gr�ßte“ zu tun (n�mlich den Anderen ums Leben zu bringen) und
sich auf diese Weise vom menschlichen Zusammenleben radikal zu entbinden.

Hobbes verzichtet auf jeden metaphysischen R�ckhalt einer den Menschen angemessenen
Ordnung. Er l�sst die das Zusammenleben wenigstens �ußerlich befriedende Ordnung auf
kontingente Weise aus einem urspr�nglich keinem Anderen verpflichteten nackten, allein
an seiner Selbsterhaltung interessierten Leben Einzelner entstehen, die sich in ihrer Schutz-
losigkeit auf eine stabile politische Lebensform angewiesen erfahren. Aber keine politische
Ordnung kann die Zerbrechlichkeit der entsprechenden Lebensformen ganz aus der Welt
schaffen, die durch souver�ne politische Herrschaft nicht zu beheben ist. Damit ist zum ersten
Mal radikal die Frage aufgeworfen, auf welcher Grundlage eine derart prek�re Ordnung �ber-
haupt beruhen kann, wenn man einmal von der schieren Negativit�t der Angst vor Gewalt
und von einer mit Sanktionen drohenden politischen Souver�nit�t absieht, die ihrerseits ja
aus der Anarchie des so �beraus gef�hrdeten nackten Lebens erst entstehen soll. Finden sich
etwa in dieser Anarchie selber positive Momente, auf die sich die Gr�ndung einer politischen
Ordnung st�tzen kann und die der Zerbrechlichkeit politischer Lebensformen entgegenwir-
ken? M�ssen diejenigen, die sich in eine solche Ordnung einf�gen, nicht wenigstens verspre-
chen, auf Gewalt zu verzichten? Und vermag nicht wenigstens (wenn nicht gar allein) ein
solches Versprechen an die Ordnung zu binden und Verbindlichkeit zu stiften? Kann sich eine
verl�ssliche politische Ordnung wirklich allein auf Sanktionsdrohungen st�tzen und auf jede
echte Verbindlichkeit verzichten? Erst in einer Situation �ußerster Entsicherung und Gef�hr-
dung, die zugleich die in keiner menschlichen Ordnung aufzuhebende Zerbrechlichkeit
menschlicher Lebensformen offenbart, zeigt sich in Hobbesianischer Perspektive, wer die
Menschen im Verh�ltnis zueinander sind. Im Nachhinein hat es den Anschein, als sei diese
Zerbrechlichkeit in der Geschichte des philosophischen Denkens kaschiert worden. Dass man
mit Platon oder Aristoteles geglaubt hatte, eine angeblich in der menschlichen Natur liegende
Teleologie bestimme uns zu einem im Sinne des Guten oder Gerechten befriedeten Leben,
erscheint nun als Besch�nigung einer in Wahrheit radikalen, seit je her virulenten, aber erst
in der Moderne schonungslos offenkundig gewordenen Gef�hrdung menschlichen Lebens im
Angewiesensein auf Andere. Nur im Bewusstsein dieser Gef�hrdung sind „verbindliche“ Ord-
nungen menschlicher Koexistenz zu stiften, die zerbrechlich bleiben und als glaubw�rdig nur
angesichts ihrer nicht besch�nigten Zerbrechlichkeit erscheinen k�nnen. Die origin�re Stif-
tung solcher Ordnungen muss in der Anarchie einer Koexistenz erfolgen, die nicht von vorn-
herein durch eine vorgegebene, etwa normative Ordnung oder durch eine in der mensch-
lichen Natur angelegte Teleologie gesichert ist.7
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7 Keineswegs sind wir damit vor die klassische, schlechte Alternative gestellt, entweder einer Theorie der
Selbsterhaltung „nackten“ Lebens zu folgen (die noch Agamben mit Hobbes verbindet) oder dagegen eine
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Die Philosophie, die die radikale, in keiner Ordnung je ein f�r allemal aufzuhebende Zer-
brechlichkeit menschlicher Koexistenz zur Sprache bringt, ist mit Blick auf Hobbes als Sozi-
alphilosophie zu bezeichnen. Nicht, weil der Terminus social philosophy bei ihm erstmals
vork�me (was von Eisler �ber Habermas bis hin zu Honneth behauptet wurde, aber als strittig
gelten muss8), sondern weil sich die zentrale Problematik seiner Philosophie der Sache nach
um genau diese Fragen dreht. Auch die sp�tere Wort- und Begriffsgeschichte der Sozialphi-
losophie f�hrt keineswegs unmittelbar auf die Bedeutung, die ihr hier gegeben wurde. Es l�sst
sich aber plausibel machen, dass erstere schließlich auf letztere gleichsam zul�uft. Das m�ch-
te ich im Folgenden zeigen, indem ich zuerst an die Geschichte der neuzeitlichen Sozialphi-
losophie in ihren bisher vorliegenden Rekonstruktionen ankn�pfe (2.); indem ich zweitens
auf die in dieser Geschichte erfolgte Thematisierung des Versprechens eingehe und im Kon-
text des neuzeitlichen Kontingenzbewussteins hinsichtlich menschlicher Lebensformen eini-
ge Autoren zu Wort kommen lasse, die dem Versprechen eine zentrale Rolle in der origin�ren
Konstitution und/oder Aufrechterhaltung menschlicher Lebensformen zugeschrieben haben
(3.). Schließlich werde ich genauer auf das Versprechen im Hinblick auf menschliche Identit�t
eingehen, was mich zum Ausgangspunkt der Frage danach zur�ckf�hrt, was bzw. wer wir
sind als Wesen, die ihr Wort geben, um eine genuin soziale, origin�re Verbindlichkeit zu
stiften, die jeder anderen, sei es metaphysisch, sei es rechtlich oder politisch unanfechtbaren
Grundlage zu entbehren scheint (4.).9 Den Abschluss bildet ein Res�mee (5.).

2.

Seit Urzeiten leben Menschen in „sozialen“ Beziehungen und Formen, doch ist das Soziale
erst vergleichsweise sp�t ein viel beachtetes wissenschaftliches Thema geworden.10 W�hrend
sich das politische Denken einer bis weit in die Antike zur�ckreichenden �berlieferung ver-
dankt, gibt es Soziologie erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Sozialphilosophie ist, einschl�-
gigen Forschungen zufolge, noch j�nger. In Deutschland hat sie sich in begrifflich identifi-
zierbarer Form mit dem Aufkommen der „sozialen Frage“ im 19. Jahrhundert ausgebildet.
Terminologisch spielt der Begriff erst bei Rudolf Stammler (1894/5), Georg Simmel (1894 ff.),
und Ludwig Stein (1896/7) eine wichtige Rolle. Das Wort taucht, wie v. a. Kurt R�ttgers ge-
zeigt hat, in der Philosophie zwar viel fr�her auf – abgesehen von Nietzsche11 bei Autoren wie
Franz von Baader (1854), Moses Hess (1843) und Lucius-Junius Frey (1793). Erst im Kontext
des Neukantianismus wird aber der Begriff konzeptionell gebraucht. Er steht hier f�r die
erkenntnistheoretische Frage nach den Bedingungen der Erkenntnis des sozialen Lebens so-
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Theorie des Selbstbewusstseins (d.h. vern�nftiger Selbsterhaltung) zu setzen. Ein dritter Weg, der weiter
unten angedeutet wird, f�hrt auf die Spur einer unhintergehbaren sozialen Ansprechbarkeit in jener
„Anarchie“.
8 Vgl. Eisler (1905), §26, 351 ff.; Habermas (1978), 108; Honneth (1994), 11; R�ttgers (2002), 25 ff.
9 Die Sprechakttheorie Austinscher und Searlescher Provenienz bleibt hier ausgeklammert, da sie sich
weitgehend auf die Verbindlichkeit des gegebenen Wortes und, im Falle Searles, noch spezieller auf das
Versprechen als „social fact“ konzentriert, das origin�re Wort-Geben aber ebenso wie den Zusammenhang
von Versprechen und bezeugter Identit�t nicht weiter bedenkt. Zur hier ebenfalls weitgehend ausgeblen-
deten Selbst-Bezeugung vermittels des gegebenen Wortes, die besonders Ricœur herausgearbeitet hat, vgl.
Liebsch (1999).
10 Doch diese Frage stellt sich lange vorher bereits in naturgeschichtlicher Perspektive, u. a. auch wesent-
lich angeregt von einer kulturvergleichenden Perspektive, wie sie durch die Erfahrungen der Kolonialisie-
rung, des Reisens �ber alle bekannten Grenzen hinweg usw. angeregt worden war.
11 In der Auseinandersetzung mit Malthus’ demografischer Theorie; vgl. Nietzsche (1980), S�mtliche Wer-
ke 8 (= SW).
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wie f�r die Frage nach dessen Gesetzm�ßigkeiten, wobei der Grundbegriff des Handelns aus
Freiheit vorausgesetzt wird. In diesem Sinne ist Stammlers, von seiner Theorie des Anarchis-
mus (1894) ausgehende Schrift Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichts-
auffassung (1896) als eine „Sozialphilosophie auf Kantischer Grundlage“ rezipiert worden (so
von Karl Vorl�nder12, aber auch von Felix Kr�ger13). Diesen Weg verfolgen dann auch Auto-
ren wie Otto Gerlach, Paul Natorp und der Wundt-Sch�ler Rudolf Eisler u.a.14

Vorl�nder denkt sich „soziales“ Leben �ußerlich durch Normen verbunden, womit er auf
der Linie von Kants Ansatz liegt, das Recht als �ußere Regelung einander ins Gehege kom-
mender Freiheiten zu begreifen. Die Materie des Zusammenlebens wird rechtlich in eine Form
gebracht zum Zweck der Befriedigung menschlicher Bed�rfnisse, wobei eine Befriedigung
fremder Gl�ckseligkeit nur in Betracht kommt, wenn sich die Bestrebungen des Anderen als
objektiv berechtigt erweisen.15 Zwar soll ausdr�cklich das ganze Gebiet der sozialen Erfah-
rung und die „Eigenart des sozialen Daseins“ �berhaupt gew�rdigt werden, doch bleibt es
dabei, dass die vermeintlich neue Sozialphilosophie nur auf der Grundlage der ihr voraus-
liegenden Rechtsphilosophie m�glich erscheint.

Das gleiche l�sst sich von Natorp sagen, der in seiner Sozialp�dagogik (1899) im Anschluss
an Stammler nach der „letzten Materie des Sozialen“16 fragt, als deren Kern er das „Zusam-
menwirken“ in der Arbeit und die dazu erforderlichen Regeln des Zusammenlebens heraus-
stellt. Nur auf „�ußere Regeln“ des Rechts wird in Natorps Sicht aber soziales Leben gegr�n-
det.17 In den Gesammelten Abhandlungen zur Sozialp�dagogik (1922) setzt der Autor freilich
skeptische Akzente, die auf die Spur eines weiteren Begriffs von Sozialphilosophie f�hren.
Ein nur �ußerlich pazifizierter Staat gen�ge nicht, er m�sse als sittliche Wirklichkeit bis ins
Innere der Einzelnen vordringen und sich ihres Willens bem�chtigen.18 Sonst gelinge allen-
falls eine gewisse M�ßigung des „inneren sozialen Krieges“, nicht aber dessen �berwindung
unter �ußerer rechtlicher Befriedung. Angesichts des Anderen als des „schlimmsten Feindes“
stelle sich die Frage, wie eine „wahre innere Gemeinschaft“ m�glich sei, die zwar rechtlich
abzust�tzen sei, nicht aber aus dem Recht entspringen k�nne.19 Natorp fragt nach „letzten
Wurzeln“ sozialen Lebens angesichts von Zeichen �ußerster Entfremdung und Vergiftung
durch inneren Krieg (der ihm schlimmer scheint als ein konventioneller Krieg mit einem
�ußeren, erkennbaren Gegner20). Dabei st�ßt er mit Rousseau auf die Idee eines kollektiven
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12 Vorl�nder (1897); Stammler (1896/21906). Auf die interessante, vor allem auf den Regelbegriff sich
st�tzende n�here Bestimmung des Sozialen ist im verf�gbaren Rahmen hier nicht weiter einzugehen.
13 Kr�ger (1901).
14 R�ttgers (1995); R�ttgers (1996), 233–237. Der Autor h�lt die Stammlersche Pr�gung von Sozialphi-
losophie als kritische Frage nach der Denkbarkeit einer „sozialen Vernunft“ f�r die historisch entscheiden-
de und spricht insofern von einem eindeutigen Gr�ndungsjahr der Sozialphilosophie (243), wendet sich
aber gegen den „Geburtsfehler“ ihrer normativistischen Verk�rzung, die dem Neukantianismus zuzu-
schreiben sei.
15 Vorl�nder (1897), 199, 213 f.
16 Natorp (1899), 134.
17 Ebd., 141, 144. Zur �hnlichen Engf�hrung von Sozialphilosophie und Rechtsphilosophie vgl. bei
Stammler (1896/21906), 129 f. In seiner das neukantianische sozialphilosophische Denken wesentlich an-
regenden Theorie des Anarchismus (Stammler (1984), 10) hat Stammler explizit die oben betonte Differenz
zwischen normativen Regeln einerseits und dem zu Regelnden andererseits nahezu zum Verschwinden
gebracht, indem er sozialem Leben nur unter der „Voraussetzung menschlich gesetzter Regeln“ Sinn zu-
sprechen mochte. Dagegen kommt im zuerst genannten Werk der Begriff des zu Regelnden ausdr�cklich
zur Geltung (114).
18 Natorp (1922), 66.
19 Ebd., 9, 11 f., 30, 66.
20 Ebd., 45f.
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Vertrages, durch den man sich „vertr�gt“.21 Dieser Vertrag konstituiere nicht soziales Leben
�berhaupt, sondern betreffe nur dessen friedliche, dauerhafte Gew�hrleistung, die nach er-
folgter freier Einwilligung eine andauernde Verbindlichkeit befriedeten Zusammenlebens er-
m�glichen soll. Hier bezieht sich der Begriff Sozialphilosophie auf die Realit�t sittlichen Le-
bens und f�llt mit einem entsprechenden Begriff der Ethik praktisch zusammen.22

Andere sprechen von der Materie sozialen Lebens in einem weiteren Sinne als „sozialem
Dasein“ �berhaupt.23 Paul Barth behandelt auch Wundt als Sozialphilosophen, bei dem sich
ein entsprechend weites Verst�ndnis sozialen Lebens findet.24 Wundt lehnt sich zwar an einen
ethisch-sittlichen Begriff des Sozialen an, verwendet stellenweise aber einen sehr weiten,
n�mlich ethnografisch angereicherten Ethikbegriff, der sich auf die Deskription mensch-
licher, sozialer Lebensformen �berhaupt bezieht, die keineswegs in einer klassischen Ethik
des Guten oder in Strukturen des Rechts und des Staates aufgehen.25 Gegenstand der Sozial-
philosophie in dieser weiten Bedeutung w�re von daher nicht nur das gesellschaftliche oder
sittliche Leben, sondern die ganze Vielfalt der menschlichen Lebensformen, aus denen es sich
aufbaut, wobei �ber die bloße Beschreibung hinausgehend die Frage nach dem Sinn mensch-
licher Koexistenz in Lebensformen im Spiel ist. �hnlich weit gefasst ist der Begriff des Sozia-
len bei Ludwig Stein, der ausgehend von der Soziologie als der maßgeblichen Wissenschaft
alle Formen menschlichen Zusammenlebens als Gegenstand der Sozialphilosophie gelten
l�sst, also nicht nur sittliche Lebensformen und nicht nur Formen der Zusammenarbeit im
Lichte der so genannten „sozialen Frage“.26 Deutlich erkennbar ist eine Tendenz radikalisier-
ten Fragens nach menschlicher „Soziabilit�t“ �berhaupt. Was macht Menschen eigentlich
dazu geeignet, in sozialen Lebensformen zusammen zu leben? Und wie soll man diese Frage
beantworten, wenn nicht im R�ckgang auf Urformen menschlicher Koexistenz, in denen
menschliches Zusammenleben und -wirken am unverstelltesten hervortreten kann?

Simmel ist, ebenfalls auf der Grundlage eines sehr weit gefassten Begriffs des Sozialen,
einen anderen Weg gegangen, indem er einen R�ckgang nicht auf Ur-, sondern auf Elemen-
tarformen sozialen Lebens vorschlug. Zwar bleiben seine Parerga zur Sozialphilosophie
(1894), die tats�chlich auf einen Teil der Einleitung in die Moralwissenschaft von 1892/3
zur�ckgreifen, zun�chst noch ganz an einem konventionellen Begriff von Ethik orientiert,
doch wird dieser durch Simmels theoretischen Grundbegriff der Wechselwirkung unverkenn-
bar gesprengt. Dabei �berbr�ckt dieser Begriff nur h�chst unzureichend27 eine F�lle reichhal-

150 Berichte und Diskussionen

21 Vgl. Nietzsche, SW 13, 382.
22 Natorp (1922), 56, 64, S. 66f.
23 Gerlach (1900), 648. Von einer ebenfalls seinerzeit pr�senten sozialphilosophischen Reinterpretation
Hegels sehe ich hier ab. Vgl. Mayer-Moreau (1910); Reichel (1912/1913), 80ff. Hegel, nicht Kant, der �ber
keinen Ansatz zu einer Sozialethik verf�ge, ist f�r Spann der eigentliche Ansatzpunkt der Sozialphiloso-
phie; vgl. Spann (1912), 128–134. In die gleiche Richtung zielt Horkheimer (1972). Hier geht allerdings der
sozialphilosophischen „Deutung des Schicksals der Menschen, insofern sie nicht bloß Individuen, sondern
Glieder einer Gemeinschaft sind“ (33), die Radikalit�t des Fragens nach der origin�ren Stiftung verbindli-
cher Lebensformen wieder ab, deren Gegebenheit offenbar schon vorausgesetzt wird. Sozialphilosophie im
hier vertretenen Sinne setzt dagegen die Einsicht voraus, dass der einzelne weder als zoon logon echon
noch als zoon politikon „immer schon“ ein vergemeinschaftetes, ein vergesellschaftetes oder gar ein
„Staats-Wesen“ (Dahlmann) ist, dass vielmehr alle menschlichen Lebensformen einer niemals endg�ltig
gelingenden origin�ren Formierung bed�rfen, die es ausschließt, dass man in der jeweiligen Form jemals
restlos aufgeht.
24 Barth (1912/1913), 129 ff.
25 Wundt (1912).
26 Stein (1897), 31; Holzhey (1975).
27 Es er�brigt sich an dieser Stelle, die l�ngst erfolgte Kritik der so genannten Formalen Soziologie in
dieser Hinsicht zu wiederholen.
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tiger Ph�nomene sozialen Lebens wie gegenseitiges Aufeinander-Angewiesensein, Wider-
streit28 und Dissens, dissoziierenden Streit, der vom Recht nicht zu hegen ist,29 und (Un-)Ver-
s�hnlichkeit, so genannte Unterschiedsempfindlichkeit als gesteigerte Individualisierungs-
tendenz im Sinne einer besonderen Sensibilit�t f�r kleinste Unterschiede, Treue und
Dankbarkeit infolge empfangener Gaben usw. Gerade dieses Beispiel zeigt, dass der Begriff
der Wechselwirkung Ph�nomene wie ein „ideelles Fortbestehen“ einer Beziehung in der
Dankbarkeit, die durch R�ckgabe aufgehoben werden kann, kaum angemessen zu erfassen
vermag.30 Gleichwohl entdeckt Simmel eine F�lle gleichsam „mikroskopischer“ Ph�nomene,
die wie die Dankbarkeit Verbindlichkeit stiften. Im „elementaren“ Geschehen sozialen Lebens
macht Simmel auf Prozesse aufmerksam, die es formen, umformen und zur Neuformung
anhalten. Dabei zeichnet sich nicht nur immer wieder ein Widerstreit zwischen Leben und
Form, sondern auch eine Tendenz zu mehr Leben ab. Leben, schreibt Simmel in seiner Meta-
physik der Lebensanschauung (1918), sei eigentlich ein Komparativ. Das Leben finde als Pro-
zess auf der Suche nach einem „Mehr-Leben“ und „Mehr-als-Leben“ statt.31 Damit kommt
Simmel zweifellos Nietzsches Apologie eines �ber-Lebens umwillen radikal befreiten Selbst-
seins nahe, das darauf abzielt, sich von jeder „gesellschaftlich g�ltigen Lebensform“ irrever-
sibel zu l�sen.32 Zugleich wird ihm deutlich, dass sich ein derart befreites Selbstsein als gegen
jede verbindliche Lebensform „treulos“ erweisen muss.33

Wenn ein derart befreites Selbst morgen ein anderes oder gar ein Anderer sein kann, l�uft
die Frage, wer es in verbindlicher Weise ist, scheinbar ins Leere.34 Daran �ndert weder das
Recht noch auch die Moral etwas, die Simmel nicht f�r zureichende Grundlagen sozialer
Lebensformen gehalten hat. Zugleich hat er wie angedeutet auf eine Vielfalt von Bindungen
und Verbindlichkeiten sozialen Lebens aufmerksam gemacht. Es ist genau diese �ffnung des
sozialphilosophischen Blicks f�r die h�chst prek�re Verbindlichkeit menschlicher Lebensfor-
men, in der nun auch das Versprechen als ein ausgezeichneter Modus der Stiftung sozialer
Verbindlichkeit zur Sprache kommt, die sich auf keine bereits gegebene oder verbindliche
Ordnung st�tzen oder berufen kann. In dieser Perspektive h�ngt das Versprechen mit der
Genealogie des sozialphilosophischen Denkens nicht zuf�llig eng zusammen. Denn letzteres
l�sst sich als Philosophie menschlicher Lebensformen auffassen, die u. a. in ethischen, gesell-
schaftlichen, rechtlichen und politischen Strukturen Gestalt annehmen, ohne indessen von
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28 Siehe auch Cohn (1914), 110 ff.
29 Simmel (1992), 330f. Keineswegs, betont der Autor hier, definiert das Recht das Minimum ethisch-
friedfertigen Verhaltens, ohne das eine staatlich organisierte Gesellschaft auseinanderbrechen w�rde.
30 Ebd., 663, 668.
31 Simmel (1918), 27.
32 Simmel (1987), 154, 158; Simmel (1917), 79.
33 Ebd., 161. Mit einer puren Formlosigkeit lieb�ugelt Simmel freilich nicht, wie sein Kommentar zum
Futurismus zeigt (Simmel (2000), 214 f.). Zwar h�lt er an einem Angewiesensein der Freiheit auf neue
Formen fest, doch setzt er andererseits keiner Durchbrechung �ber �berwindung irgendeiner Form eine
Grenze. Wie sich das mit der Vorstellung einer moralischen Verbindlichkeit vertr�gt, die etwa aufgrund
ein- oder gegenseitiger Versprechen die Verl�sslichkeit sozialer Lebensformen verb�rgen k�nnte, kl�rt
Simmel m.W. nirgends, auch nicht in der Einleitung in die Moralwissenschaft (Simmel (1892/1989), vgl.
181 zur Selbsterhaltung und -steigerung), wo man zweifellos eine Antwort auf diese Frage h�tte erwarten
k�nnen. In seinem Aufsatz �ber soziale Differenzierung spricht Simmel nicht von einer in diesem Sinne
verbindlichen Grundlage sozialen, speziell gesellschaftlichen Lebens, sondern nur von dessen „Beharren“
in objektiven Formen. Vgl. Simmel (1989), 133f.
34 Ich sage „scheinbar“, denn genau hier kommt die zentrale, vor allem von Ricœur thematisierte Differenz
von Selbigkeit und Selbstheit zum Tragen. Die Verbindlichkeit dessen, wer einer ist, ist keine Frage des
bloßen Gleichbleibens und in diesem Sinne der Identit�t, sondern der Bezeugung des Selbst, die jemand
einer Zukunft, in der er wirklich ein Anderer werden kann, entgegensetzt; vgl. Ricœur (1996).
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Anfang an in verbindlicher Weise ethisch, soziet�r, rechtlich oder politisch verfasst zu sein.
Die Karriere der (explizit so benannten) Sozialphilosophie begann auff�lligerweise im Zei-
chen eines Auseinandertretens von Ethik und Rechts- (bzw. Staats-) Philosophie. Der Spalt,
der sich mit der so genannten Emanzipation der Gesellschaft im 19. Jahrhundert35 zwischen
diesen auftat, hat zugleich auf die Spur einer nicht immer schon politisch-rechtlich formier-
ten „Sozialit�t“ gef�hrt, die durch eine lange Tradition wom�glich verdeckt worden ist, wel-
che von der „Vor-Gegebenheit“ ethischer, politischer und rechtlicher Ordnungen ausgegan-
gen war. Das Grundproblem einer Sozialphilosophie taucht in dieser Perspektive dort auf, wo
diese Vor-Gegebenheit implizit oder explizit angezweifelt wurde und wo man zu fragen be-
gann, wie das Soziale urspr�nglich verfasst ist.36 In radikaler Weise verwarf Hobbes eine
verbindliche Vor-Gegebenheit sozialer Ordnung und legte damit die Frage nahe, wie denn
Verbindlichkeit origin�r gestiftet werden kann. Wie gesagt bedeutet das nicht, dass es Sozial-
philosophie erst seit Hobbes gegeben hat oder geben konnte. Denn es w�re zu zeigen, dass die
von ihm vor dem Hintergrund des englischen B�rgerkrieges im 17. Jahrhundert zur Sprache
gebrachten Grundprobleme des „Sozialen“ implizit das Fragen danach seit je her besch�ftigt
hat, wie Menschen, die sich auf keine vorgegebene Ordnung ihres Zusammenlebens berufen
k�nnen, verbindliche Lebensformen einrichten k�nnen.37 (In diesem Sinne hat zuletzt J. Ran-
ci�re in La Mesentente [1995] die Anf�nge des politischen Denkens von Hobbes her reinter-
pretiert.38)

So gesehen muss man aber deutlich unterscheiden, ob es um eine explizit terminologisch
identifizierbare Sozialphilosophie geht, oder ob der Sache nach sozialphilosophisch gedacht
wird. Letzteres kann der Fall sein, wo gar nicht ausdr�cklich von Sozialphilosophie die Rede
ist. Mein Vorschlag, dieser Schwierigkeit Rechnung zu tragen, l�uft auf eine These in vier
Punkten hinaus: (1.) im Kontext des historischen Aufkommens einer explizit konzipierten
Sozialphilosophie auf Kantischer Grundlage kommt (2.) im Zeichen des Auseinandertretens
von Ethik und Politik (bzw. Recht) ein weites Verst�ndnis menschlicher Lebensformen zur
Geltung, das die prinzipielle Frage aufwirft, (3.) wie sich Ordnungen menschlicher Koexistenz
auf der Grundlage eines Mediums des Sozialen �berhaupt origin�r formieren (und aufrecht
erhalten), das nicht immer schon „in Ordnung“, d.h. ethisch oder rechtlich-politisch geregelt
ist (4.). Von dieser Frage her werden nachtr�glich auch in der Vorgeschichte sozialphiloso-
phischen Denkens genuin sozialphilosophische Probleme erkennbar, die f�r menschliches
Zusammenleben �berhaupt von grundlegender Bedeutung erscheinen. Das kann so weit ge-
hen, dass im Nachhinein die Sozialphilosophie sogar zur Ersten Philosophie aufr�ckt39, wo
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35 Vgl. Batscha / Medick (1988), 33 f.
36 Stein (1896), bes. 468, r�ckt diese Frage auf interessante Weise in die Geschichte des utopischen Den-
kens.
37 So gesehen liegt es nahe, die viel �lteren R�ckf�hrungen politischer Lebensformen auf eine �berein-
kunft daraufhin neu zu befragen, ob sie nicht bereits auf die Spur jenes sozialphilosophischen Grundpro-
blems f�hren; vgl. Aristoteles (1994), 146, sowie zur Vorgeschichte der Idee des Gesellschaftsvertrags
Popper (61980), 115 f., 161.
38 Ranci�re (2002), 29, 90.
39 Tats�chlich ist der Sozialphilosophie im 20. Jahrhundert der Status einer prima philosophia zugespro-
chen worden, die zwar sp�t auf den Begriff gebracht wurde, aber der Sache nach als Frage, was der Andere
uns eigentlich angeht und in welcher Beziehung wir zueinander stehen, wenn diese nicht durch eine vor-
gegebene Ordnung definiert oder gesichert ist, zu den urspr�nglichen Anliegen philosophischen Denkens
�berhaupt geh�rt. Daraus ergibt sich wiederum, dass Sozialphilosophie dem Sinn nach bereits dort vor-
liegen kann, wo nicht einmal das Wort bekannt war. F�r Theunissen (21977), 1, der die Sozialphilosophie
als transzendentale und dialogistische Sozialontologie rekonstruiert, ist die Erste Philosophie als Frage
nach dem Anderen unabtrennbar von den anf�nglichsten Fragen philosophischen Denkens, es hat letztere
also nicht einfach abgel�st bzw. ersetzt. Bei Theunissen wird allerdings ein entgegengesetztes Verst�ndnis
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sich herausstellt, dass die Frage nach den M�glichkeiten und Bedingungen „sozialer“ Lebens-
formen, d.h. des Lebens mit und unter Anderen Vorrang genießt vor jeder Metaphysik, die
sich etwa in der Frage nach dem Sinn von Sein oder nach den letzten Gr�nden und Prinzipien
dessen, was es gibt, ersch�pft, ohne je die Begegnung mit dem Anderen zu denken.

Eine zureichende Grundlage f�r eine entsprechende Definition der Sozialphilosophie gibt
die Etymologie freilich nicht her. Weder die Geschichte des Wortes Sozialphilosophie, die
immer wieder auf Hobbes zur�ckgef�hrt wurde, noch auch die der Rede von Lebensformen
(die vor allem Schleiermacher vom antiken Begriff des bios her versteht) gibt von sich aus
eindeutig �ber den Sinn einer Sozialphilosophie menschlicher Lebensformen Aufschluss.40
Deshalb kann es sein, dass implizit Sozialphilosophie vorliegt, wo der Begriff nicht auftaucht;
und dass umgekehrt die Verwendung des Begriffs in die Irre f�hrt. Auf jeden Fall sind wir
nicht der Aufgabe enthoben, selber anzugeben, was Sozialphilosophie ist oder sein sollte.
Dem Sinn nach dreht sie sich, so meine These, mit zunehmender Radikalit�t um die Frage,
was die Menschen „urspr�nglich“ einander angehen – und zwar gerade auch diesseits und
jenseits der Formen ihrer eingespielten und eingew�hnten Koexistenz und angesichts der
Erfahrung �ußerster Gef�hrdung infolge von Krisen oder Zerst�rungen dieser zerbrechlichen
Formen. Diese Frage betrifft unmittelbar die Sinnkonstitution menschlicher Lebensformen.
Worauf beruhen sie dem Sinn nach, wenn dieser nicht im Sein oder in einem idealen Sollen
bereits vorgezeichnet sind? Worauf beruhen sie angesichts der in der Geschichte zutage ge-
tretenen eminenten Zerbrechlichkeit menschlicher Lebensformen? In den hier nicht weiter zu
entfaltenden historischen Horizont dieser Frage m�chte ich im Folgenden die sozialphiloso-
phische Thematisierung des Versprechens r�cken.

3.

Das sozialphilosophische Denken des 17. Jahrhunderts ist namentlich bei Hobbes, Locke
und Pufendorf deutlich von einem versch�rften Kontingenzbewusstsein gekennzeichnet, in
dem man der Einsicht Rechnung tr�gt, dass die Menschen nicht immer schon in ihren gegen-
w�rtigen Lebensformen zusammengelebt haben.41 Die vor allem durch die damaligen Reise-
berichte offenkundig gewordene Vielfalt menschlicher Lebensformen wird in eine diachrone,
d.h., wie es damals hieß, „naturgeschichtliche“ Perspektive ger�ckt.42 Die geschichtliche Re-
flexion konfrontiert die neuzeitlichen „Naturhistoriker“ des Sozialen aber mit der Nicht-Ur-
spr�nglichkeit und kontingenten Entstehung aller Formen sozialen Lebens. Was in diesem
Sinne Ferguson (1767) f�r seine Gegenwart behauptete, musste ebenso f�r die Vergangenheit
gelten: Die Menschen „stoßen gleichsam im Dunkeln auf Einrichtungen, die zwar durchaus
das Ergebnis menschlichen Handelns sind, nicht jedoch die Durchf�hrung irgendeines
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von Sozialphilosophie verdr�ngt, das gerade in der Abwendung von der ontologisch gefassten Was-Frage
die Chance sieht, die Frage nach dem Anderen und danach, wer wir angesichts des Anderen sind, voran-
zubringen. Vgl. Levinas (1992), 66 ff.
40 Wenn Natorp von „Rousseaus Sozialphilosophie“ schreibt, so ist offenkundig nicht dasselbe gemeint
wie bei Ludwig Stein, der die „Sociale Frage“ in „Vorlesungen �ber Socialphilosophie“ abhandelt, oder wie
bei Simmel in dessen Parerga zur Sozialphilosophie oder in Windelbands kulturphilosophischer Trans-
formation des Begriffs, die man weiter bis zur Cassirerschen Philosophie symbolischer Lebensformen ver-
folgen k�nnte. Siehe die Anmerkungen zur Begriffsgeschichte von Liebsch (2004b).
41 Vgl. Starobinski (1995), 109f., 92 f.
42 Wobei die Naturgeschichte zun�chst mit der Vorstellung eines Tableaus von Variet�ten arbeitet und
nicht Geschichte im modernen, verzeitlichten Sinne betreibt. Greenblatt (1994); Batscha / Medick (1988),
21ff.
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menschlichen Planes“.43 Von ihrem Ursprung gibt es keine �berlieferung. �hnlich hatte sich
ca. 100 Jahre zuvor (1689/1691) bereits John Locke ge�ußert. Im Second Treatise of Govern-
ment artikuliert Locke deutlich die Schwierigkeit, auf die eine „naturgeschichtliche“ For-
schung nach den Urspr�ngen menschlicher Lebensformen stoßen m�sste: Die Menschen „be-
ginnen erst dann […] nach ihrem Ursprung zu forschen, wenn die Erinnerung daran schon
l�ngst �berlebt ist“. In der Geschichte kann man beispielsweise „keinerlei Beispiel daf�r fin-
den, dass sich eine Gruppe unabh�ngiger und gleicher Menschen zusammentat und auf diese
Weise eine Regierung begr�ndete und einsetzte“.44 So bleibt nur ein sinngenetisches Verfah-
ren, indem man nachtr�glich fragt, worauf die origin�re Einrichtung einer geregelten, ver-
bindlichen und verl�sslichen Form menschlichen Zusammenlebens beruhen kann oder beru-
hen muss. Und genau hier glaubt Locke einen unanfechtbaren Ausgangspunkt gefunden zu
haben. Er schreibt n�mlich: „Nichts kann einen Menschen [zum Mitglied eines Staatswesens]
machen als sein tats�chlicher Eintritt durch positive Verpflichtung und ausdr�ckliches Ver-
sprechen.“45 Mitgliedschaft setzt dem Sinn nach ein explizites Versprechen voraus.

So gesehen konnte es nicht gen�gen, mit Aristoteles zu konstatieren, der Mensch sei ein
zoon logon echon, ein mit Vernunft begabtes Wesen, und als zoon politikon von Natur aus zur
vern�nftigen Rede und zu politischem Zusammenleben bestimmt. Denn so ger�t genau das,
wodurch urspr�nglich nicht aneinander gebundene Einzelne aus freien St�cken eine politi-
sche Lebensform stiften, aus dem Blick: das Versprechen mit der ihm eigenen origin�ren
Verbindlichkeit. Locke war scheinbar �berzeugt, dass allein aus dem Versprechen (vor allem
aus dem gegenseitigen Versprechen in der Form des Vertrages) soziale Verbindlichkeit er-
wachsen kann. Gewiss bindet menschliches Zusammenleben auch auf andere Weise, etwa
durch erfahrene Liebe, durch Wohlwollen und Gaben.46 Doch im Versprechen bindet man sich
ausdr�cklich, um Verbindlichkeit zu stiften, um Anspr�che zur Geltung zu bringen und ein-
zur�umen, die, wie noch Hannah Arendt bekr�ftigt hat, die eigentliche Garantie sozialen
Zusammenhalts darstellen. Explizit hat freilich erst A. Reinach (1913) einen solchen Stand-
punkt vertreten: „In welchem Subjekte auch immer ein Versprechen sich realisieren mag“, ob
es so genannte Besitzindividualisten, Eigent�mer ihrer selbst, die vor allem ihren materiellen
Besitz austauschen, „ob es Engel, Teufel oder G�tter sind, welche einander versprechen, es
werden – wenn sie nur wirklich versprechen und Versprechungen vernehmen k�nnen – den
Engeln, Teufeln und G�ttern Anspr�che und Verbindlichkeiten erwachsen. Denn im Verspre-
chen gr�ndet unser Zusammenhang; nicht darin, daß es von Subjekten vollzogen wird, wel-
che auf zwei Beinen aufrecht gehen und Menschen genannt werden.“47 W�rden sie nur „wirk-
lich“ etwas versprechen, so w�rden auch teuflische Wesen soziale Verbindlichkeit stiften. In
diesem Sinne sind auch Menschen soziale Wesen, die nicht nur etwas zueinander sagen, um
einander etwas zu verstehen zu geben, sondern sich auch an das Gesagte gebunden f�hlen
und f�r die diese Bindung durch das Gesagte als Bindung an den Anderen zustande kommt. So
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43 Ferguson (1988), 103, 258.
44 Locke (1992), 76. Auch Pufendorf hatte bereits den fiktiven Charakter seiner �berlegungen zum Ur-
sprung des Staates betont.
45 Ebd., 95.
46 Das ist in Theorien nat�rlicher Geselligkeit immer wieder behauptet worden, so auch von Cumberland
gegen Hobbes; vgl. Fetscher (1960), 38. Eine umfassende Analyse bindender Kr�fte m�sste weiter aus-
holen, als es hier m�glich ist. Ohne wie Foucault so weit zu gehen, etwa „Markt und Moral“ f�r l�ngst
voneinander getrennte Sph�ren zu verstehen, m�sste man doch nicht-moralischen, durch den �konomi-
schen Verkehr selbst entstehenden Bindungen und Stablisierungen Rechnung tragen; vgl. Foucault (2004),
379, 388, 409–421; Kn�bl (2001), 240 (zum Vertrauen als einer nur zum Teil mit dem Versprechen ver-
bundenen Quelle moralischer Stabilit�t), 269.
47 Reinach (1989), 168 f. (Hervorhebung B. L.)
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gesehen w�rde sich nicht schon in jedem x-beliebigen Sprechen und nicht erst in einer bereits
etablierten Form des Zusammenlebens, sondern gerade im Versprechen zeigen, was uns ei-
gentlich zu „sozialen“ Wesen macht, insofern es uns dazu bef�higt, „verbindliche“ Lebens-
formen (die dann auch politisch Gestalt annehmen k�nnen) einzurichten und aufrecht zu
erhalten.48

Hobbes glaubte freilich, man d�rfe dem Versprechen nicht zuviel abverlangen, denn Worte
an sich seien ohne bindende Kraft. Allein vermittels der Existenz eines politischen Souver�ns
k�nne ihrer �ußerung Verbindlichkeit zukommen.49 Ist also das Versprechen g�nzlich unge-
eignet, die menschliches Zusammenleben fundierende Rolle zu �bernehmen, die ihm Locke
zuzuerkennen schien? Ich sage: schien, weil Locke nicht ausf�hrlich zu dieser Frage Stellung
nimmt. Er geht vom Begriff der Person als Eigent�mer ihrer selbst aus und fragt nach einem
Gesellschaftsvertrag, der dem allgemeinen Interesse an einem geregelten materiellen Aus-
tausch entgegenkommen k�nnte, wenn sich alle an ihn halten. Demgegen�ber kommt das
urspr�ngliche Geben des Versprechens gar nicht weiter zur Sprache. Locke scheint es als eine
Konvention oder Institution bereits vorauszusetzen, als die es auch Hume in seiner Unter-
suchung �ber die Prinzipien der Moral (ab 1748 geschrieben) behandelt.50

Hume fragt sich allerdings weitergehend, wie es �berhaupt zu sozialer Gemeinschaft kom-
men kann und welche Rolle das Versprechen dabei spielt. Warum verpflichtet man sich frei-
willig, wenn man sein Wort gibt? Und gilt die eingegangene Verpflichtung unbedingt oder
nur deshalb, weil der eigene Ruf (reputation) im Spiegel der Wahrnehmung Anderer oder der
Verlust des Vertrauens auf dem Spiel steht? Wenn es so w�re, so l�ge eine gewisse Gemein-
schaft freilich schon vor, in der man sich von Anderen abh�ngig erlebt. Verst�ndlich w�rde so
zwar, warum man Grund hat, sein Versprechen zu halten, nicht aber, warum man �berhaupt
sein Wort gibt, das einen in eine derartige Abh�ngigkeit von Anderen bringt. Liegt der Sinn
des Versprechens letztlich darin, soziale Sicherheit zu gew�hrleisten? Beruht es in diesem
Sinne auf einer vorg�ngigen �bereinkunft, in Sicherheit zusammen leben zu wollen? In die-
sem Falle w�rde das Versprechen mit seiner Verbindlichkeit wiederum von der Glaubw�rdig-
keit derer abh�ngen, die sich zu einer solchen �bereinkunft bereit gefunden haben. Damit ist
das R�tsel der Verbindlichkeit des Versprechens nicht etwa gel�st, sondern nur vorverlagert
auf die Ebene einer urspr�nglichen convention, die sich ebenfalls nur als verl�sslich erweisen
kann, wenn ihr zu vertrauen ist.51 �bereinkunft wie Versprechen muten die eigene Glaub-
und Vertrauensw�rdigkeit immer schon Anderen zu, ohne dass sie im Geringsten beweisbar
w�re. Jeder Versprechende nimmt sie auf der Seite derer, denen etwas versprochen wird, in
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48 Bei Reinach wird zugleich deutlich, dass das Versprechen in diesem Sinne soziale Ansprechbarkeit
voraussetzt. Wie dieser Gedanke im Kontext der hier weitgehend ausgesparten Sozialontologie in eine
radikale Revision des Zwischen-Menschlichen einm�ndet, zeigt Theunissen (21977), 379; zur Kategorie
der Ansprechbarkeit 274, 283, 357. Reinach selber wird hier allerdings bescheinigt, diese Revision zu
verfehlen, da er die einander Ansprechenden als bereits f�r sich seiende Personen voraussetzt; vgl. ebd.,
382, unten. In die richtige Richtung, das Versprechen vom Zwischen her zu deuten, schien dagegen
W. Schapp zu gehen: 401.
49 Hobbes (1984), 137f. – Machiavelli (1986), 137 war noch weiter gegangen, indem er das Versprechen
bloß taktisch einzusetzen empfahl. „Ein kluger [Mensch] kann und darf […] sein Wort nicht halten, wenn
ihm dies zum Schaden gereichen w�rde und wenn die Gr�nde weggefallen sind, die ihn zu seinem Ver-
sprechen veranlasst haben. W�ren die Menschen alle gut, so w�re dieser Vorschlag nicht gut; da sie aber
schlecht sind und das gegebene Wort auch nicht halten w�rden, hast auch du keinen Anlass, es ihnen
gegen�ber zu halten.“ Vgl. auch zu Spinoza und Montaigne: M�nkler (1987), 170, 185. Spinoza (1967),
241f. begr�ndet in seinem Theologisch-politischen Traktat das Versprechen utilitaristisch und bestreitet
die geringste Einschr�nkung souver�ner Freiheit durch ein gegebenes Wort.
50 Hume (1984), 121, 239; Hume (1978), 522 ff.
51 Zur Rolle des Vertrauens im Kontext der Humeschen Theorie des Versprechens vgl. Klass (2002), 187.
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Anspruch und liefert sich zugleich einem m�glichen Vertrauensverlust aus, der dem gebro-
chenen Versprechen auf dem Fuße folgen kann. Um verbindliches Zusammenleben zu stiften,
gen�gt es offenbar nicht, ein zoon logon echon, ein vern�nftig redendes Lebewesen zu sein;
und es gen�gt auch nicht, sich auf das Versprechen zu verlassen. Es kommt vielmehr auf den
Sinn des Gebrauchs der Worte an. Wenn uns nichts außer bloßen Worten verbindet, deren
�ußerung niemanden an sie bzw. durch sie an Andere bindet, was bewahrt uns dann vor dem
Missbrauch auch des gegebenen Wortes? Der Gebrauch der Sprache versch�rft auch die M�g-
lichkeiten des Betrugs. Darauf hat schon Rousseau insistiert.52 Allein im Vertrauen darauf,
dass das Versprechen nicht gegeben wird, um den Empf�nger des gegebenen Wortes irre-
zuf�hren, zu hintergehen und infolge dessen zu verletzen, kann dem Versprechen die Ver-
bindlichkeit zukommen, die ihm allzu oft (bis hin zur modernen Sprechakttheorie) als bloßem
Akt zugesprochen worden ist. Weder das Sprechen im Allgemeinen noch auch das Verspre-
chen im Besonderen verbindet die Menschen auf verbindliche Art und Weise, wenn beides
nicht im Vertrauen darauf geschehen kann, dass derjenige, der ein Versprechen gibt, „meint,
was er sagt“, und sich daran gebunden f�hlen wird. (In diesem Sinne muss man auch sich
selbst vertrauen.) Das aber bedeutet, dass man dem Versprechenden selbst vertrauen k�nnen
muss. Keinem Versprechen ist gleichsam anzusehen, ob „wirklich“ etwas versprochen wird,
ob sich derjenige, der sein Wort gegeben hat, „wirklich“ daran gebunden f�hlt, usw. Das
Vertrauen in den Anderen ist durch keinen Beweis zu er�brigen, der auf Gewissheit abzielt,
wo es streng genommen nichts zu wissen gibt. Es ist Humes Verdienst, in diesem Sinne erst-
mals auf die Verletzlichkeit aufmerksam gemacht zu haben, die mit der niemals beweisbaren
Vertrauensw�rdigkeit sozialer Wesen verkn�pft ist, deren Worten man Glauben schenkt. Das
Versprechen l�sst sich ohne riskierte Verletzbarkeit durch gebrochenes Vertrauen �berhaupt
nicht denken.53 So gesehen f�hrt die von Rousseau aufgeworfene Frage, ob man sich in einem
absoluten Sinne als freies Wesen �berhaupt an Versprochenes gebunden f�hlen muss, in die
Irre.54 Auf dem Spiel steht nicht allein die eigene Freiheit derer, die ihr Versprechen im Prinzip
jederzeit brechen k�nnen und die vielleicht niemals �berhaupt ihr Wort geben m�ssen, son-
dern die Verletzbarkeit Anderer, die sich uns im Vertrauen ausliefern, ohne je dessen gewiss
sein zu k�nnen, ob wir es „verdienen“. Wer aus der eigenen Freiheit einen Vorbehalt gegen die
Verbindlichkeit des gegebenen Wortes glaubt ableiten zu sollen, liefert sich seinerseits unbe-
grenztem Misstrauen aus, das er, aufgrund seines eigenen Vorbehalts, auch Anderen ent-
gegenbringen muss, und das ihm entgegengebracht wird, sobald dieser Vorhalt erkennbar
wird.

In der weiteren Geschichte sozialphilosophischen Denkens spielt das Versprechen zun�chst
nur eine marginale Rolle. Zwar behauptet etwa C. Wolff 172155, jede Gesellschaft sei geradezu
ein Vertrag und der Vertrag ein gegenseitiges Versprechen. Doch wird speziell der Gesell-
schaftsvertrag, durch den sich �berhaupt erst eine politische Willenseinheit als solche for-
miert, bereits von Rousseau als ein Konstitutionsakt, nicht als ein Versprechen gefasst, das
seiner Ansicht nach erst unter der Voraussetzung eines solchen Aktes gelten kann.56 Die ex-
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52 Vgl. Fetscher (1960), 36.
53 Mit Recht bem�ngelt aber Shklar (1997), 19f., dass die Philosophie des Versprechens vor allem auf
Absichten abstelle, die Verletzbarkeit derer, denen etwas versprochen wird, bis heute jedoch weitgehend
vernachl�ssige.
54 Rousseau (61983), 81, 304 zieht sich hinsichtlich der Pflicht, sein Versprechen zu halten, schließlich auf
einen „eingeborenen“, dem Gewissen bekannten Grundsatz zur�ck, ohne den seiner Meinung nach kein
gegebenes Wort als absolut verbindlich betrachtet werden k�nnte.
55 Wolff (1991), §2.
56 Rousseau (1977), 72 ff., 216. Zur daran anschließenden Unterscheidung zwischen Vereinigungs- und
Unterwerfungsvertrag (pactum subjectionis / pactum unionis) vgl. Fetscher (31980), 53.
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plizit fiktiv gemeinte Konstruktion eines solchen Vertrages wird dann von der Historischen
Rechtsschule (v. Savigny, 1814) und von Hegel als ungeschichtlich zur�ckgewiesen. Vertrag
und Versprechen kommen in den Grundlinien der Philosophie des Rechts nur mehr als imma-
nente Ph�nomene eines bereits juridisch verfassten b�rgerlichen Lebens in den Blick.57 Der
Staat hat hier gerade das auszuschließen, was die Fiktion eines urspr�nglichen Versprechens
(bzw. Vertrages) vorauszusetzen scheint: eine „bindungslose Vielzahl“ von atomisierten Ein-
zelnen, die einander urspr�nglich nichts schulden oder verdanken und die sich, wie Scheler
sagen wird, vermittels des Versprechens nur auf eine „willk�rliche und k�nstliche Menschen-
verkn�pfung“ einlassen.58

Bei allen genannten Autoren bleibt die Frage nach der eigent�mlichen Verbindlichkeit des
gegebenen Wortes im Dunkeln.59 Zwar versucht Durkheim in seinen soziologischen Vor-
lesungen zur Physik der Sitten und des Rechts (1896) eine Erkl�rung, indem er auf den sakra-
len Ursprung des Versprechens im Eid aufmerksam macht: Die Anrufung eines heiligen We-
sens macht es zum Garanten des gegebenen Versprechens.60 Aber haben gegebene Worte
infolge des in der Moderne eingetretenen Verlusts einer allgemeinen sakralen Grundlage
nun „keine eigenst�ndige Kraft“ mehr?61 Bezeugen sie nur noch reversible Absichten? Bedeu-
ten gegebene Worte, auch solche, die einen urspr�nglichen (oder zu erneuernden) Gesell-
schaftsvertrag begr�nden, nichts weiter? Beruht die Stabilit�t einer so gestifteten Ordnung
nur auf der �berlegenen Sanktionsmacht eines Souver�ns, wie es bei Hobbes vorgesehen ist?
Ist es am Ende schlicht ebenso unklug, sich auf Versprechen Anderer zu verlassen, wie das
eigene gegebene Wort als unbedingt bindend zu betrachten? Auf diese Frage hat Kant eine
kategorische Antwort62 gegeben, die das R�tsel der Verbindlichkeit des Versprechens mit
einem Schlage zu l�sen scheint: Der Vertrag, als ein gegenseitiges Versprechen, setzt die
Wahrhaftigkeit derer voraus, die anderen ein Versprechen geben. Die Wahrhaftigkeit ist die
Basis aller auf Vertr�ge zu gr�ndenden Pflichten, „deren Gesetz, wenn man ihr auch nur die
geringste Ausnahme einr�umt, schwankend und unn�tz gemacht wird. Es ist also ein heiliges,
unbedingt gebietendes, durch keine Konvenienzen einzuschr�nkendes Vernunftgebot: in al-
len Erkl�rungen wahrhaft (ehrlich) zu sein.“63 Wer l�gt, zerst�rt die Basis aller Vertr�ge (als
gegenseitiger Versprechen). Das Recht, das die Formen und die Bedingungen der Einhaltung
von Vertr�gen regelt, muss sich ganz und gar auf eine pr�-juridische Voraussetzung st�tzen:
auf die Voraussetzung, dass man einander in wahrhaftiger Absicht das Wort gibt. Recht und
Vertrag setzen das voraus, k�nnen es aber nicht aus eigener Kraft garantieren. W�re die
Wahrhaftigkeit des gegebenen Wortes nicht unbedingt vorauszusetzen, schreibt Kant, so
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57 Hegel (1986),Werke 7. Hierher geh�rt Hegels Diskussion von Real- vs. Konsensualvertrag, Schenkungs-
vs. Tauschvertrag. Hegel insistiert auf einer vernunftgem�ßen Bestimmung zum Leben im Staat, die einen
auf Willk�r gegr�ndeten Vertrag er�brige (159). Im �brigen st�tzt Hegel die Geltung des Versprechens
nicht darauf, dass man „aus moralischen Gr�nden“ allein sich „innerlich gleich“ bleiben m�sse, sondern
auf den objektiven Zwang, „Person zu sein“ (Hegel (1969), 220).
58 Vgl. Bubner (1993), 109; Scheler (1955), 140.
59 Die historisch-genealogische Perspektive, in der etwa Nietzsche und Durkheim das Versprechen und
seine Verbindlichkeit analysiert haben, muss hier außer Betracht bleiben. Vgl. Brusotti (1992), 91 ff.
60 Durkheim (1991), 255ff.
61 Die Frage scheint falsch gestellt. Denn Durkheim erkl�rt ja gerade, dass gegebene Worte im sakralen
Rahmen keine „eigenst�ndige“, vielmehr nur vermittels des Heiligen Kraft besessen h�tten. Er�ffnet nicht
erst die Desakralisierung die M�glichkeit, dem gegebenenWort selbst zu vertrauen, ohne weitere St�tzung
als die Bindung ans Gesagte und an den Anderen, dem man es gibt? Kritisch zu Durkheim vgl. Habermas
(1981), 80 ff.
62 Auf den unbedingt verpflichtenden Charakter des Versprechens hatten zuvor auch schon Thomas v.
Aquin und Hugo Grotius hingewiesen; vgl. Hartung (1971 ff.), 962 ff.
63 Kant, WAVIII, 639; vgl. Ricœur (1991), 378.
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m�sste jedes gegebene Wort grunds�tzlich angezweifelt werden, d.h. es f�nde rein als solches
„�berhaupt keinen Glauben“. Selbst bloß vorbehaltliche Wahrhaftigkeit w�rde die moralische
Grundlage von Vertr�gen und Versprechen zerst�ren. Wer sich etwa „die Erlaubnis ausbittet,
sich erst auf m�gliche Ausnahmen [von der Pflicht, wahrhaftig zu sein] zu besinnen, ist schon
ein L�gner (in potentia); weil er zeigt, daß er die Wahrhaftigkeit nicht f�r Pflicht an sich selbst
anerkenne, sondern sich Ausnahmen vorbeh�lt von einer Regel, die ihrem Wesen nach keiner
Ausnahme f�hig ist, weil sie sich in dieser geradezu selbst widerspricht.“64 „Die Frage […]:
warum soll ich mein Versprechen halten? […] begreift ein jeder von selbst. Es ist aber schlech-
terdings unm�glich […], von diesem kategorischen Imperativ noch einen Beweis zu f�hren;
eben so wie es f�r den Geometer unm�glich ist, durch Vernunftschl�sse zu beweisen, daß ich,
um ein Dreieck zu machen, drei Linien nehmen m�sse […].“ (WAVIII, 385, 324 ff.) Die Antwort
auf jene Frage h�lt Kant f�r so wenig deduzierbar wie den Grund des Faktums der Vernunft
selbst.65 Auch die Sanktion, mit der auf Unwahrhaftigkeit (inneres oder �ußeres L�gen) rea-
giert wird, Entzug der Achtung n�mlich (WA XII, 744), setzt bereits voraus, dass es dem
Betreffenden selber auf Achtung ankommt und dass er nach Maßgabe jenes Faktums affizier-
bar ist. Im Fall der inneren Unwahrhaftigkeit, des inneren L�gens, ist dem entsprechend der
Entzug der Selbstachtung die Sanktion. Dieser Entzug droht auch dann, wenn man Verspre-
chen unter Vorbehalt gibt. Man ist dann, wie gesagt, bereits ein L�gner (in potentia), der mit
dem Vorbehalt prinzipielle Zweifel an seiner Wahrhaftigkeit aufkommen l�sst. Kant begr�n-
det die Verbindlichkeit des Versprechens freilich nicht im Lichte dieser Konsequenz, sondern
er geht von einer unbedingten Geltung des Versprechens aus, in die im Grunde keine R�ck-
sicht auf Konsequenzen in den Augen Anderer oder auf Andere selbst hineinspielt. Das Ver-
sprechen bezieht er auch nicht auf die Frage nach einer naturgeschichtlich-urspr�nglichen
Instituierung von Formen menschlichen Zusammenlebens. In diesem Zusammenhang spricht
er vielmehr von einem contractus originarius oder pactum sociale, den er nicht als histori-
sches Faktum versteht, sondern als „Probierstein der Rechtm�ßigkeit eines jeden �ffentlichen
Gesetzes“. Man kann sich n�mlich nachtr�glich fragen, ob Gesetze aus dem „vereinigten Wil-
len“, d.h. aus einem Gesellschaftsvertrag h�tten „entspringen k�nnen“; und zwar so, als ob
jeder B�rger zugestimmt habe (WA XI, 153, 197). Hier geht es freilich um ein „Recht, �ber ein
Volk“ zu herrschen und um die Legitimit�t eines solchen Rechts.66 Hannah Arendt meint, „bei
dem sogenannten Gesellschaftsvertrag zwischen einer bereits bestehenden Gesellschaft und
einem außer ihr stehenden Herrscher [handle es sich] um einen nirgends belegten hypotheti-
schen Urvertrag, der dazu dient, die Herrschaft zu rechtfertigen. In ihm wird vorausgesetzt,
daß jeder Einzelne seine isolierte, von anderen unabh�ngige Kraft aufgibt und auf seine
Macht verzichtet, um der ‚Segnungen‘ einer regelm�ßigen Regierung teilhaftig zu werden.“
Was nun diesen Einzelnen betrifft, so verlangt „der Vertragsakt […] von ihm […] nicht eigent-
lich ein Versprechen, sondern nur seine ‚Zustimmung‘, sich von einem Staat beherrschen zu
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64 WAVIII, 642. Von der Wahrhaftigkeit als „Pflicht an sich selbst“ wird freilich in gewisser Weise abge-
sehen, wo es Rechtspflicht ist, sein Versprechen zu halten. Zur Erf�llung einer solchen („�ußeren“) Rechts-
pflicht kann man ohne R�cksicht auf innere Wahrhaftigkeit gezwungen werden. Wo Versprechen gehalten
werden, zu deren Erf�llung man nicht von Rechts wegen gezwungen werden kann, handelt es sich dage-
gen um tugendhaftes Verhalten aus einer Gesinnung heraus, die kein juridisches, sondern allein ein ethi-
sches oder moralisches Fundament hat. Es ist in diesem Falle keine Rechtspflicht, sondern eine „Tugend-
pflicht“, Wort zu halten. Die Pflicht an sich soll hier die alleinige und zureichende Triebfeder des Handelns
sein. Der Grund der Verbindlichkeit der Pflicht aber ist letztlich der kategorische Imperativ.
65 Kant (1974), §7, 36 f., 56.
66 Wo das Recht einen entsprechenden Legitimit�tstest besteht, kann Folgsamkeit verlangt werden, so als
ob sie aus einem origin�ren Versprechen abzuleiten sei, einem legitimen Gesetz ohneWenn und Aber auch
Folgsamkeit zu leisten.
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lassen“67. Tats�chlich stellen wir an das Versprechen h�here Anspr�che. Auch eine Zustim-
mung, sich gewissen politisch-rechtlichen Bedingungen zu f�gen, mag bindend sein. Und sie
kann nicht ohne weiteres zur�ckgezogen werden. Doch etwas zu versprechen bedeutet weit
mehr, als in gewissen Grenzen solche Bedingungen hinzunehmen. In Vita activa hat Arendt
das selber betont, wo sie explizit sagt, der (horizontale) Zusammenhalt politischer Lebens-
formen sei allein auf die bindende Kraft gegenseitiger Versprechen gegr�ndet. Erst durch
Versprechen w�rden freie Wesen unter Bedingungen der Nicht-Souver�nit�t f�reinander „be-
rechenbar“ und verl�sslich, so dass sie f�r Andere �ber die unmittelbare Gegenwart hinaus als
„jemand“ wieder erkennbar seien.68 Arendt unterstellt dem Versprechen eine eminente Rolle
hinsichtlich der Konstitution der Identit�t derer, die in politischen Lebensformen zusammen
leben. Die wesentlich durch Versprechen konstituierte Identit�t tr�gt aber auch die normative
Struktur des Zusammenlebens, die sich ihrerseits auf Dauer nur als tragf�hig erweisen kann,
wenn sie wirklich das Selbstverst�ndnis derer pr�gt, die sich nach ihr zu richten haben.69

4.

Hannah Arendts Position zeigt, wie sich im neuzeitlichen sozialphilosophischen Denken
die Frage nach dem Versprechen und nach seiner Verbindlichkeit entscheidend verlagert hat.
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67 Was gewiss nicht auf eine bedingungslose, nicht mehr revidierbare Unterwerfung hinauslaufen muss
bzw. darf. Vgl. Arendt (41994), 220 f.
68 Im Unterschied zum fiktiven („vertikalen“) Vertrag, der „zwischen einem Volk und seinem Herrscher
geschlossen“ wird, so dass aus ihm der Rechtsstaat entsteht, lasse sich die Entstehung einer Gesellschaft
von einem „[horizontalen] Vertrag zwischen einer Anzahl von Privatpersonen“ her denken. „In dem auf
Wechselseitigkeit beruhenden und Gleichheit voraussetzenden Gesellschaftsvertrag, in dem eine Anzahl
von Menschen sich zusammenschließt, um eine Gemeinschaft zu bilden, ist der eigentliche Inhalt des
Vertragsaktes ein Versprechen und sein Resultat [eine consociation oder societas im r�mischen Sinn also]
ein B�ndnis“, das lediglich auf gegenseitigem Vertrauen in das gegebene Wort basiert (vgl. ebd.).
69 Diese Konstruktion erscheint allerdings in mehrfacher Hinsicht als anfechtbar. Wie steht es um die
Abtrennbarkeit des Willens, zusammen zu leben, von der vertikalen Dimension des Beherrschtwerdens?
Ist der (horizontale) Vertrag, den Arendt als ein gegenseitiges Versprechen begreift, nicht genauso dazu
verurteilt, fiktiv zu bleiben, wie der vertikale Vertrag, der die Bedingungen legitimer Herrschaft betrifft?
Man k�nnte immerhin eine nachtr�gliche Rekonstruktion eines Versprechens des Gewalt-Verzichts ver-
suchen, die besagen w�rde, dass soziales Zusammenleben nur so verst�ndlich wird, als w�rde ihm ein
solches Versprechen zugrunde liegen. Eine solche Rekonstruktion w�rde besagen, dass ungeachtet fak-
tischer Gewalt, die das Zusammenleben vielfach bis an den Rand des Zusammenbruchs bringt und zerst�rt,
dem Sinn nach nur in einer Weise gut zusammen zu leben ist, die funktionieren muss, als ob man einander
ein generalisiertes Versprechen des Gewalt-Verzichts gegeben h�tte. Gewiss geht es zu weit, die (vielfach
alternativlos) fortgesetzte Teilnahme an Formen des Zusammenlebens bereits als „implizite“ Zustimmung
oder als Versprechen zu werten, sich seinen Bedingungen und Regeln zu f�gen, wie Kaufmann (1996), 105
zeigt. Was w�re denn genau der Inhalt dieses Versprechens? Nur der Verzicht auf „Selbstjustiz“, f�r die
man sich mit Blick auf das Gewalt-Monopol eines Souver�n entsch�digt? Auf welche Gewaltt�tigkeitmuss
man denn zu verzichten versprechen? Gen�gt es, im Sinne �ußerlich rechtskonformen Verhaltens auf
rechtswidrige Gewalt zu verzichten? Oder ist das Recht in der ihm h�ufig zugeschriebenen Funktion, eine
Ausfallb�rgschaft f�r den Fall des Versagens m�glichst gewaltlosen Zusammenlebens zu �bernehmen,
v�llig �berfordert? Muss der Gewalt-Verzicht insofern �ber die Gew�hrleistung bloß �ußerlicher Recht-
m�ßigkeit hinausgehen? Aber inwieweit kann man �berhaupt auf Gewalt zu verzichten versprechen?
Gewiss erschiene es doch nicht als glaubw�rdig, wollte man etwa auch einer Gewaltsamkeit absagen, die
man sich unfreiwillig zuzieht oder die man im eigenen Sein, Tun und Haben reproduziert wie die so
genannte strukturelle Gewalt, die uns ungeachtet der Unfreiwilligkeit, mit der wir sie reproduzieren, nicht
aus der Verantwortung f�r sie entl�sst.
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W�hrend Kant die schon von Machiavelli, Montaigne, Hobbes u. a. geltend gemachten Zwei-
fel an der Verbindlichkeit des Versprechens ganz und gar mit Hinweis auf eine kategorische
Verpflichtung, es zu halten, ausr�umen m�chte, wird nun fragw�rdig, ob wir umwillen des
Zusammenlebens nicht Versprechen geben m�ssen – und welche „Zumutung“ darin f�r die-
jenigen liegt, die ihr Wort geben oder ein gegebenes Wort „annehmen“. (Wer �berhaupt kein
Versprechen gibt, ger�t scheinbar mit der praktischen Vernunft gar nicht in Konflikt, zerst�rt
aber, wenn wir Arendt folgen, die M�glichkeit menschlichen Zusammenlebens �berhaupt.)
Zugleich wird die Aufmerksamkeit von der Frage weg gelenkt, ob wir als vergesellschaftete
Wesen „immer schon“, wenigstens „implizit“, gewisse Versprechen gegeben haben m�ssen
(oder ob sich menschliches Zusammenleben nicht so rekonstruieren lassen muss); statt dessen
tritt die Bedeutung des Wort-gebens selber in den Vordergrund. Dieses Problem ersch�pft sich
nicht im Rekurs auf einen fiktiven Naturzustand, auf eine allererste vertragsf�rmige Einrich-
tung politischer Verh�ltnisse oder auf einen ersten Beitritt (also auf die beiden Modelle, die
Hobbes, Locke, Hume u.a. vorschwebten). Es gen�gt, die Aufmerksamkeit auf aktuelle Krisen
und auf das Hineinwachsen in Formen guten Zusammenlebens zu richten.70 In den beiden
zuletzt genannten F�llen wird vielfach abverlangt, sein Wort zu geben. „Gib mir dein Wort“
(nicht mehr zu l�gen, zu stehlen …), sagt man, um entsprechend auf jemanden z�hlen zu
k�nnen, der sich im Sinne des Versprochenen k�nftig als derselbe erweisen und sich an das
Versprochene erinnern soll. (Ihm soll also ein „Ged�chtnis gemacht“ werden, selbst f�r
Schmerzhaftes und Peinliches, wie Nietzsche betont. Und so wird Identit�t origin�r formiert,
rehabilitiert und neu formiert, die nicht wie die Selbigkeit von Dingen einfach besteht.) Was
„zugemutet“ wird, ist beileibe nicht ein bloßer Sprechakt, der zus�tzlicher Selbstverpflich-
tung bed�rfte, sondern Treue zu sich, zum gegebenen Wort und, gleichurspr�nglich Treue
zum Anderen, ja sogar zu einer Lebensform, die sie uns abverlangen kann, insofern sie damit
unvereinbar ist, sein Wort nicht zu geben (und zu halten). Die Verbindlichkeit des Gesagten
resultiert nicht aus einer monologischen Verpflichtung, wie sie Kant allein vom moralischen
Gesetz her denkt; sie ist ebenso dem Anderen, der uns auf sie festlegt und der uns vertraut, zu
verdanken wie das Verlangen, �berhaupt sein Wort zu geben. Nur dank des Anderen k�nnen
wir �berhaupt versprechen bzw. haben wir �berhaupt etwas zu versprechen. Gewiss ist ange-
sichts der unvermeidlichen �berm�ßigkeit des Versprechens71 die Sorge begr�ndet, zuviel zu
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70 In einer ausf�hrlicheren Diskussion der soziales Leben fundierenden Bedeutung des Versprechens w�-
ren diese vier F�lle deutlich zu unterscheiden.
71 Wer ein Versprechen geben will oder soll, muss auch „versprechen“, das Versprochene einl�sen zu
k�nnen. Dazu geh�rt auch eine gewisse Voraussicht und Macht �ber die Zukunft. Nur wer sie hat, sagt
Nietzsche, darf �berhaupt versprechen. Vgl. Nietzsche, SW 5, 293, 297. Aber streng genommen haben wir
gar keine Macht �ber die Zukunft, in der es bekanntlich immer anders kommen kann. Das „definiert“ sie
gewissermaßen. Lediglich im Rahmen gewisser normaler Umst�nde, die sich nicht auf v�llig unvorherseh-
bare Weise ge�ndert haben, wird es eben doch in unserer Macht stehen, zu tun (oder zu unterlassen), was
wir versprochen haben. So gesehen kann man das Versprechen gar nicht verstehen, ohne den zeitlichen
und sozialen Rahmen in Rechnung zu stellen. Selbst wenn mit Kant von unbedingter, vorbehaltsloser
Wahrhaftigkeit auszugehen ist, kann das Versprechen niemals ein festes Fundament menschlicher Lebens-
formen abgeben. Ein in gewisser Weise unverantwortlicher, niemals im Vorhinein angemessen zu recht-
fertigender Vorgriff auf die Zukunft, auf unsere Macht und auch auf uns selbst ist unumg�nglich im Spiel.
Selbst wenn wir beachten, dass jedes Versprechen nur innerhalb eines (eventuell nur impliziten) Rahmens
von Bedingungen des „Haltens“ des Versprochenen gelten kann, stellt sich die Frage, ob das Versprechen
als solches nicht auf jeden Fall „�berm�ßig“ sein muss. Wir versprechen etwas, f�r das wir doch niemals
eine Garantie �bernehmen k�nnen, weil es sich auf die Zukunft bezieht. Selbst wenn wir das Versprechen
mittels eines Schwurs unter den Augen Anderer bekr�ftigen oder Gott zum Zeugen anrufen, bleibt unge-
wiss, ob wir es werden halten k�nnen. Obwohl also klar ist, dass wir nur angesichts einer mehr oder
weniger „widrigen“ Zukunft etwas versprechen k�nnen, „nimmt man uns das Versprechen ab“ – weil wir
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versprechen. Doch ein R�ckzug aus dem Versprechen w�rde zwar vor dem Versagen ange-
sichts absoluter Anspr�che bewahren, wie sie Kant geltend macht, m�sste aber auch die
Ansprechbarkeit durch Andere kaltstellen, die verlangen k�nnen, sein Wort zu geben.72

Was das Versprechen von dieser Ansprechbarkeit her f�r menschliche Lebensformen �ber-
haupt bedeutet, ist aus der Gegenprobe zu ersehen, die vorstellbar macht, was aus g�nzlicher
Indifferenz gegen�ber einem solchen Verlangen folgen w�rde. Wer (gegebenenfalls unter
Hinweis darauf, nie ein den Sinn guten Zusammenlebens tragendes Versprechen gegeben zu
haben) die Position einer reservatio moralis oder g�nzlicher Indifferenz gegen�ber jeglicher
Zumutung, zu versprechen, einn�hme und es strikt vermeiden wollte, sich durch soziale Ver-
bindlichkeit vereinnahmen zu lassen, w�rde am Ende kein Selbst mehr aufrecht erhalten
k�nnen, auf das man vertrauen k�nnte. Schon morgen w�re er m�glicherweise ein ganz
Anderer (was in manchen Theorien des Selbst als wichtigstes Ziel ausgegeben wird – man
denke nur an Foucault). Er w�rde sich weigern, als jemand zu erscheinen, auf den (�ber
gewisse Wahrscheinlichkeiten hinausgehend) zuk�nftig zu „z�hlen“ ist. W�rde er gleichwohl
gewissen Erwartungen entsprechen, so w�rde das doch niemals darauf schließen lassen, wer
er (oder sie) in einem „verl�sslichen“ Sinne ist.

Ich verkenne nicht, dass gerade das einem im Sinne Nietzsches freien Menschen attraktiv
erscheinen kann, der den vermeintlichen Vorteil eines „verbindlichen“ sozialen Lebens nicht
um den Preis der Einschr�nkung seiner souver�nen Freiheit und der Zumutung, sein Wort zu
geben, bezahlen will. Bekanntlich erwog Nietzsche den Gedanken, ob es m�glich sei, ein Tier
zu z�chten, das nicht etwa Versprechen geben und halten muss, sondern sein Wort geben
darf, weil es frei und seiner Zukunft m�chtig ist. Ein solches menschliches Tier w�re wieder
nur das Produkt eines fremden Willens. Dagegen w�re der wahrhaft freie Mensch nicht l�nger
„berechenbar“73 in Abh�ngigkeit von einer Erziehung oder Z�chtung, die ihm Andere ange-
deihen ließen. Erst ein souver�ner Mensch d�rfte, jenseits der Sitte und aller p�dagogischen
Vorprogrammierung, etwas versprechen.74 Aber er d�rfte sich, um frei zu bleiben, niemals
wirklich an das Versprochene gebunden f�hlen. M�ssen wir nicht zu Verr�tern werden, wenn
wir uns gewandelt haben? Sollten wir nicht alles daran setzen, nicht „an unserem h�heren
Selbst“, das unbedingt frei bleiben soll, Schaden zu leiden, statt uns zu verpflichten, einem
Versprechen unter allen Umst�nden treu zu bleiben?75 Ein souver�nes Individuum k�nnte
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im Versprechen glaubw�rdig versprechen, f�r seine Einl�sung Sorge zu tragen. Aber genau hier zeigt sich
die R�tselhaftigkeit dieses Ph�nomens: zwar versprechen wir nicht mit Absicht von vornherein Unm�gli-
ches (was nicht in unserer Macht steht, auch nicht, was ohnehin geschehen wird); aber es ist niemals
m�glich, im Vorhinein f�r die Einl�sung des Versprochenen wirklich einzustehen. Wenn es zutrifft, dass
man im gebrochenen Versprechen stets sein Ansehen als Person riskiert oder gar zerst�rt, so muss man
angesichts dessen auch im Vorhinein sich selbst angesichts einer solchen „Selbstent�ußerung“ misstrauen,
die das gegebene Wort bedeutet. Vgl. Spaemann (1996), 235 ff.
72 Von der Analyse des Versprechens her kann keine Rede davon sein, dass urspr�nglich „unverbundene“
Einzelne sich auf unerkl�rliche Weise auf das Zustandekommen eines Gesellschaftsvertrags einigen, wie es
bei Hobbes vorgesehen ist. Die M�glichkeit des Vertragsschlusses setzt das Versprechen-k�nnen bereits
voraus; und dieses wiederum setzt das Sprechen-k�nnen und das Verm�gen voraus, Andere auf die Erwi-
derung eines Versprechens hin anzusprechen. Beides ger�t bei Hobbes ganz aus dem Blickfeld.
73 SW 5, 292, sowie zum moralischen „Vorurteil“ der Berechenbarkeit, die einer bestimmten Ordnungs-
vorstellung entstammt, SW 11, 632.
74 SW 5, 293.
75 SW 2, 355. Wie eine ganz und gar von Normen entbundene Individualit�t auch ein soziales Leben zu
f�hren verm�chte, wird bei Nietzsche nicht deutlich (vgl. SW 11, 559, 590) – wenn man einmal von seinem
Lieb�ugeln mit einem Zwei-Kasten-System absieht, in dem die Freien sich das Vertrauen der Beherrschten
erschleichen w�rden, die sich ihrerseits weiterhin an einer sie als „Heerdenthiere“ einhegenden Moral
orientieren w�rden, ohne auch nur zu ahnen, wie ein auch von der Moral befreites Leben zu f�hren w�re
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zwar Anderen vertrauen und sie dadurch auszeichnen. Aber es wird nicht nur mit Vertrauen
Anderen gegen�ber „geizen“; es wird auch selber kaum welches verdienen, nachdem es sich
von allen „Verfallsgebilden der Societ�t“ ver�chtlich abgewandt hat, um nur noch der eige-
nen Freiheit verpflichtet zu bleiben. Das Ansinnen, wie ein „Souverain“76 zu versprechen,
verkennt nicht nur, dass das Versprechen als gegebenes Wort unumg�nglich das unverf�gbare
Vertrauen Anderer in Anspruch nehmen muss, kraft dessen allein das gegebene Wort auch
„abgenommen“ werden kann. Es verstellt dar�ber hinaus den Blick daf�r, dass man sich die
Zumutung, sein Wort zu geben, auf ebenso unverf�gbare Weise vom Anderen her zuzieht. Stets
ist das Versprechen selber schon eine Antwort auf die Herausforderung, sein Wort zu geben.
Und dar�ber, ob oder wie77 man sich diese Herausforderung zuzieht, verf�gt man nicht. Sie ist
jedem souver�nen Tun entzogen.78

Gewiss gibt es gute Gr�nde, einer bloß andressierten Moral zu misstrauen.79 Doch �ber-
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(SW 9, 664). Die von allem sozialen und moralischen Zwang emanzipierten Herrschenden w�rden die
Beherrschten nur umso wirksamer dar�ber t�uschen k�nnen, dass sie in der moralischen Orientierung
ihres Lebens systematisch d�piert werden (vgl. Taureck (2000), 185, 221, 225, 248 ff., 272). Letztere w�rden
glauben, dass man Versprechen halten muss, weil man dazu verpflichtet (worden) ist und weil einem
schmerzhaft ein Ged�chtnis f�r das eingebl�ut worden ist, was man Anderen schuldet. Die Herrschenden
w�ssten sich dagegen von jeder Zumutung, ihr Wort zu geben oder es zu halten, befreit. F�r sie k�nnte das
Versprechen-d�rfen allenfalls als eine Auszeichnung ihrer Freiheit gelten, die nur als souver�ne auch dazu
in der Lage w�re, das gegebene Wort wirklich in der Zukunft zu halten, �ber die diejenigen, deren wahre
Freiheit einer moralischen Normalisierung zum Opfer gefallen ist, keine Macht haben.
76 SW 5, 293.
77 Zu wenig zu Wort gekommen ist zugegebenermaßen ein wichtiger Gedanke Nietzsches, der besagt, es
komme wesentlich darauf an, wie man verspricht. „Wenn ein Versprechen gemacht wird, so ist es nicht das
Wort, welches verspricht, sondern das Unausgesprochene hinter dem Worte. […] Lasst euch also die Hand
reichen und legt dabei den Finger auf den Mund, – so macht ihr die sichersten Gel�bnisse.“ Morgenr�the,
SW 3, 239.
78 Vgl. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, SW 5, 296f., 278, Nr. 12, SW 11, 69. Auch in dieser Hinsicht
stellt sich Nietzsche als ambivalent dar. Einerseits stellt er eine Umerziehung auch der menschlichen Affi-
zierbarkeit, selbst des Ekels und des Schmerzes in Aussicht. Von den Empfindungen �ber so genannte
Wertsch�tzungen bis hin zum Gewissen ließe sich demzufolge alles abgew�hnen, angew�hnen, einge-
w�hnen, umgew�hnen. Alles, was uns „angeht“, wird als Folge von Urteilen aufgefasst, deren Ver�nde-
rung auch auf die Empfindungen soll durchschlagen k�nnen, wenn nicht sofort, dann doch auf lange
Sicht, so dass der Herrschaft �ber sich keine Grenze gesetzt scheint. Andererseits pl�diert Nietzsche daf�r,
sich von den Dingen „in Besitz nehmen“ zu lassen, um fruchtbar zu sein (SW 9, 450). Verf�gt man auch
dar�ber noch? Es ist einer der großen Widerspr�che in Nietzsches Philosophie, dass er sich als Prediger
einer souver�nen Freiheit geriert, die er doch wieder einer heteronom sie heranz�chtenden Erziehung
unterstellt und als inneres Befehlsverh�ltnis deutet, in dem das Selbst sich selbst das Gesetz gibt. Vgl. SW
11, 447, 516, 606.
79 Wenn Nietzsche in der Vorrede zur Morgenr�the (SW 3, 16) erkl�rt, der Moral das Vertrauen k�ndigen
zu wollen, so nicht zuletzt deshalb, weil er in genealogischer Perspektive glaubt nachweisen zu k�nnen,
dass das, was sich uns als Moral pr�sentiert, aus ganz anderem entstanden ist und dass es sich um die
Geschichte einer Art Dressur handelt, durch die Menschenmoralisiertwerden, die keineswegs von sich aus
und unvermeidlich moralisch sind. Das zieht den Gedanken nach sich, erst infolge einer radikalen Befrei-
ung von der Moral k�nnten sie zu sich selbst, d.h. zur Fruchtbarkeit ihrer wahren Freiheit gelangen. Ist der
Ursprung der Moral nicht die Grausamkeit der Strafe, des Einsch�rfens eines schlechten Gewissens, eines
Schuldbewusstseins, der Drohungen, die „ein Ged�chtnis machen“? L�sst nicht noch heute die als bloße
Redensart daherkommende Drohung, jemanden „zur Vernunft bringen“ zu wollen, diese tief im kollektiven
Erbe verankerte Schwarze P�dagogik anklingen? (SW 5, 297.) War je der Weg zur Vernunft selber ver-
n�nftig? (Jedenfalls ist f�r Nietzsche die Unterwerfung unter die Moral ihrerseits „nichts Moralisches“, SW
3, 89.) Oder wurde man speziell in moralischer Hinsicht vielmehr zu einer Art Bekehrung gen�tigt, die vom
verdr�ngten Wunsch unterh�hlt wird, sich dieses Zwangs wieder zu entledigen? Er�ffnet diese Psycho-
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sieht die genealogische Kritik an ihr, die einer von ihr befreiten Souver�nit�t zum Durchbruch
verhelfen soll, die m�gliche Gangbarkeit eines dritten Wegs, auf dem erst eine Kritik der
Moral „aus Moralit�t“ (Nietzsche) denkbar w�re: den Weg einer dem Anderen auf unumg�ng-
lich nicht-souver�ne Weise antwortenden Moral, die dem Antwortenden, der sein Wort gibt
oder Vertrauen schenkt und dadurch Andere auszeichnet, stets die Freiheit l�sst, so oder so zu
antworten, nicht aber die Freiheit, �berhaupt nicht zu antworten. In dem Maße, wie die neu-
zeitliche Sozialphilosophie die Aufmerksamkeit vom verpflichtenden Charakter des gegebe-
nenWortes weggelenkt und auf das Versprechen als origin�r Verbindlichkeit stiftendes Wort-
Geben gerichtet hat, hat sie diesen dritten Weg zu �ffnen begonnen.80 Allein auf diesem Weg
wird man einer bloß zwanghaften, andressierten Moral, die uns m�glicherweise zum Narren
h�lt, das Misstrauen aussprechen k�nnen, ohne eine andere, dem Anderen in Freiheit, aber
niemals absolut souver�n antwortende, wesentlich die Verbindlichkeit sozialer Lebensformen
stiftende Moral bedenkenlos preiszugeben. Auf diesem Wege w�re die Moral nicht aufgrund
einer souver�nen Option ins Immoralische hinein zu �berschreiten, wenn sie vom Anderen
her auf den Plan gerufen wird. Aber sie w�rde einer antwortenden Freiheit �berantwortet, die
sich der Furcht, dem Befehl und auch dem Gesetz, nicht aber der Sensibilit�t angesichts ihr
vorausliegender Anspr�che entzieht. In Freiheit vermittels des Versprechens gegebene Ant-
worten auf solche Anspr�che beweisen nicht, wer wir sind. Sie k�nnen weder theoretische
Zweifel noch praktisches Misstrauen einfach ausr�umen.81 Angewiesen auf das Vertrauen
Anderer bezeugen sie allenfalls ein zerbrechliches und verletzbares Selbst, das sich r�ckhalt-
los ihrem Glauben an es �berantworten muss, sofern es sich �berhaupt auf die fragliche Ver-
bindlichkeit sozialer Lebensformen einlassen will, die nicht allein auf Furcht, Zwang und
gesetzlicher Ordnung beruhen und denen insofern unvermeidlich ein anarchisches Element
eignet. Auf die Spur dieser, ihrerseits genealogischer Aufkl�rung harrenden Einsicht gef�hrt
zu haben, darin sehe ich die Bedeutung der mit Blick auf Hobbes und Nietzsche angesproche-
nen Reflexionen des Versprechens im Horizont der neuzeitlichen Sozialphilosophie.
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logie des Verdachts der nietzscheanischen Genealogie der Moral nur einen regressiven Weg? (Diesen An-
schein erweckt Nietzsche selber im Kontext der Genealogie der Moral (Nr. 11), SW 5, 274f.) Oder wird der
Moral nicht gerade „aus Moralit�t“ das Vertrauen gek�ndigt? Soll sie insofern von einer bloßen Moral des
Selbstzwangs zu einer anderen, wom�glich besseren Moral befreien? Die Frage, ob Nietzsche die Moral
�berhaupt oder nur eine bestimmte Moral angreifen und �berwinden will, wird nur ambivalent zu beant-
worten sein. Da ersteres auf den ersten Blick so nahe liegt, liegt mir daran, den zweiten Gedanken zu
erproben. Vgl. SW 3, 16. Nietzsche spricht von Selbstaufhebung der Moral, vom Selbstmord der Moral
als ihrer eigenen letzten Forderung (SW 9, 640) und Produkt ihrer eigenen Kraft (SW 12, 168). Die unter
dem scheinbar hypermoralischen Titel der Redlichkeit vorgetragene Selbst-Kritik der Moral wird ihrerseits
als ein moralisches Ph�nomen beschrieben (SW 11, 132; SW 12, 167). Es handelt sich dem gem�ß und eine
Moralit�t, die sich gegen ihre bisherigen, dem verinnerlichten Zwang, der bloßen Versagung und der
Furcht zu verdankenden Formen wendet (SW 11, 134f.; SW 3, 542f.; SW 6, 300, 352, 372; SW 8, 434,
358; SW 9, 83). Selbst die G�te f�hrt Nietzsche genealogisch auf die Furcht zur�ck (SW 11, 34, 699). Doch
kann eine sekund�re G�te nicht ihre origin�re Motivation hinter sich lassen? Was beweist die Genealogie
�berhaupt gegen den jetzigen Sinn des Ph�nomens? Nietzsche hat diese Frage selber aufgeworfen: SW 11,
208, 293. Kann Nietzsche nicht so verstanden werden, dass er zu einer anderen Moral befreit, der etwa eine
Emanzipation dieser G�te von ihren genealogischen Urspr�ngen bereits entgegenkommt?
80 Der heute besonders von Derrida beschritten wird, wo er das Versprechen nicht von Anfang an dem
Willen unterstellt, sein Wort zu geben. Das Versprechen als Antwort, die auf einen unverf�gbaren An-
spruch gegeben wird, unterl�uft jede souver�ne Freiheit. So wird es von der Anrede her gedacht, die den
Sinn der Sprache selber betrifft. Dabei ger�t auch das Dogma, allemal verspreche man nichts „Unm�gli-
ches“, ins Wanken; vgl. Derrida (1997), 39.
81 Vgl. Liebsch (1999).
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5.

Die Tradition der neuzeitlichen Sozialphilosophie hat von der Br�chigkeit und Kontingenz
politischer Ordnungen her, die sie bedacht hat, die Frage aufgeworfen, was wir eigentlich
einander angehen, wenn wir uns nicht auf eine vorgegebene soziale, politische oder meta-
physische Ordnung berufen k�nnen. Dabei hat sie auf die Spur einer unvermuteten Antwort
gef�hrt: wir sind einander ansprechende Wesen, denen vom Anderen her zugemutet wird,
Wort zu halten, und, zuvor, ihr Wort zu geben. Das Wortgeben ist weder einklagbar, noch ist
es Sache einer deontischen Moral. Keine Pflicht und kein Recht lehrt uns, ob und inwieweit
wir uns �berhaupt darauf einlassen sollen, zu versprechen82 – zumal nicht angesichts eines
unvermeidlichen �bermaßes des Versprechens, das nicht zuviel oder gar nichts zu verspre-
chen nahe legt. Wie die Moral, die bis heute die Frage nicht loswird „Warum �berhaupt mora-
lisch sein?“ und keinen moralischen Grund daf�r angeben kann, so ruft die Sozialphilosophie
die Frage auf den Plan, warum �berhaupt verbindlich zusammenleben, ohne indessen auf
eine bereits gegebene Verbindlichkeit sich st�tzen zu k�nnen. Insoweit fallen die darin lie-
gende Zerbrechlichkeit und die Kostbarkeit menschlicher Lebensformen, die dennoch Bestand
haben, zusammen. Weit entfernt, auf ein f�r alle Mal gesicherter Vertragsgrundlage zu beru-
hen, verweisen sie auf ein stets prek�res Versprechen zur�ck, genauer: nicht nur auf das
Wort-halten, sondern auf ein origin�res Wort-geben, in dem soziale, allerdings hinsichtlich
ihrer bindenden Kraft stets prek�r bleibende Verbindlichkeit origin�r gestiftet wird unter der
irreduziblen Voraussetzung der Ansprechbarkeit des Adressaten und dessen, dem abverlangt
werden kann, sein Wort zu geben. Im Versprechen klingt die radikale, immer wieder aufbre-
chende Frage neuzeitlicher Sozialphilosophie an: warum �berhaupt sozial, d.h. verbindlich
mit und unter Anderen leben? Warum �berhaupt Anderen vertrauen, die uns ihr Wort geben
und im gleichen Zug zumuten, es als verbindlich zu betrachten? Versprechen und Vertrauen
geh�ren zusammen. So wie ein nicht von Rechts wegen abverlangtes Versprechen in gewisser
Weise nur grundlos gegeben werden kann, so kann das Vertrauen nur geschenkt werden –
wom�glich umsonst in allen Bedeutungen des Wortes. Allemal setzt es aber jene Ansprech-
barkeit voraus, die weder den Versprechenden noch denen zur Disposition steht, die sich
weigern, sich auf Einschr�nkungen ihrer vermeintlich souver�nen Freiheit einzulassen.

Dass diese Fragen faktisch �ber weite Strecken durch ein mehr oder weniger normalisiertes
Zusammenleben niedergehalten werden, ist kein Einwand gegen ihren sozialphilosophisch
grundlegenden Sinn. Gewiss gibt es keinen archimedischen Punkt außerhalb menschlicher
Lebensformen, von dem aus wir sie v�llig distanziert aufwerfen k�nnten. Doch unser Ver-
stricktsein in Lebensformen, die wir mit Anderen teilen, geht nicht so weit, ein Wiederauf-
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82 So gesehen wird in Krisen sozialen Lebens, wo jemandem angesonnen wird, sein Wort zu geben, eine
wesentliche, nicht auszur�umende Fragilit�t der menschlichen Verh�ltnisse �berhaupt sichtbar. Weder
Recht und Gesetz, die man von einem bereits geschlossenen urspr�nglichen Vertrag her verstehen kann,
noch auch bereits eingespieltes gesellschaftliches Leben, das Arendt im gegenseitigen Versprechen be-
gr�ndet sieht, k�nnen diese Zerbrechlichkeit g�nzlich �berdecken. Sie scheint immer dann auf, wenn einer
dem anderen zumutet, sein Wort zu geben und die entsprechende M�glichkeit der Weigerung das Schei-
tern jeglicher Verbindlichkeit denkbar werden l�sst. Vgl. Ellscheid (1974). Auf interessante Weise macht
der Autor auf Probleme der Verrechtlichung aufmerksam, die u.a. polemogene Wirkungen der Berufung
auf das Recht betreffen (42), wo Lebensformen versagen, die man kritisch am (allerdings anfechtbaren)
Ideal rechtlich-zwangloser Integration misst (50). Solche Kritik l�sst freilich allzu leicht positive Funk-
tionen des Rechts wie die Entlastung von einem „bis zum �berdruss“ beschworenen „Vertrauen in ein
gemeinsames Verst�ndnis der Grundlagen menschlichen Zusammenlebens“ vergessen (59). Andererseits
bedarf scheinbar gerade das Vertrauen in eine entsprechende Entlastungsfunktion des Rechts wiederum
eines „sittlichen Grundes“ (60).
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brechen dieser Frage in einem br�chig gewordenen Zusammenleben g�nzlich zu verunm�g-
lichen. Weder ein angeblich „urspr�nglicher“, menschliches Zusammenleben �berhaupt erst
instituierender Vertrag noch ein erster Beitritt zu einer politischen Lebensform etwa (der
gattungsgeschichtlich wie ontogenetisch weitgehend fiktiv bleibt) bewahrt uns vor einer
nachtr�glichen, tief greifenden Entsicherung des Zusammenlebens. In einem solchen Falle
steht nicht nur in Frage, ob wir Wort halten, sondern ob wir uns �berhaupt noch auf ver-
bindliche Beziehungen zu Anderen (wieder) einlassen sollen.83 Die im Register der Ansprech-
barkeit zur Geltung kommende Zumutung aber, sein Wort zu geben, um auf diese Weise Ver-
bindlichkeit zu stiften, geht jedem Vertrag voraus (den man als gegenseitiges Versprechen
rekonstruieren kann). Ihr kann man sich nicht entziehen, auch dann nicht, wenn man sich
weigert, vermittels des Versprechens verbindliche Zukunft zu stiften, oder gar mit Nietzsche
eine Befreiung von jeder moralischen Zumutung in Betracht zieht. Wenn wir heute an die
Verbindlichkeit stiftende Rolle des Versprechens erinnern, so brauchen wir so gesehen nicht
in die obsolete Ursprungsfiktion atomisierter Einzelner zur�ckzufallen, die scheinbar kraft
des Versprechens erst soziale oder politische Beziehungen „herstellen“, ohne einander zuvor
„etwas anzugehen“.Wem das Versprechen von einem Anderen her zugemutet oder angesonnen
werden kann, der muss sich als ansprechbar und insofern auch als soziales Wesen erweisen,
das man auf die Erwiderung eines Versprechens hin ansprechen kann. Aber erst wenn diese
Ansprechbarkeit nicht verleugnet wird, kann es zu einem Versprechen kommen, das „ver-
bindlich“ gilt und rationaler Bewertung unterliegt. Wer sich allein auf soziale Verbindlichkeit
durch das geltende Wort konzentriert84, �bersieht leicht, dass das Geben des Wortes so wenig
einklagbar ist, wie das nicht gegebeneWort geltungskritisch angefochten werden kann. Wenn
es stimmt, dass das Versprechen das Ph�nomen par excellence ist, in dem sich durch An-
sprechbarkeit und geschenktes Vertrauen die M�glichkeit er�ffnet, sich als verl�sslich zu
erweisen und soziale Verbindlichkeit stiften, so sehen wir hier, wie br�chig der Boden ist,
auf dem soziales Zusammenleben, allen Rechten und Gesetzen zum Trotz, aufruht. Auch
wer jene Ansprechbarkeit nicht leugnet, kann doch jede darin liegende moralische Verbind-
lichkeit bestreiten. Wer sich andererseits dazu bewegen l�sst, etwas zu versprechen, kann
weder beweisen, dass er „wirklich“ etwas versprochen hat, noch ist dadurch evident, dass eine
effektive Bindung an den Anderen als Adressaten des Versprechens zustande gekommen ist.
Im Vertrauen darauf liefert man sich unumg�nglich einer ungewissen Zukunft aus. Das Ver-
trauen gilt aber nicht allein dem gegebenen Wort, sondern vielmehr demjenigen, der es ge-
geben hat. Im gehaltenen Wort bezeugt sich das Selbst, dem man vertraut. Im gebrochenen
Wort schl�gt das am Ende zerst�rte Vertrauen ganz und gar darauf zur�ck, wer der Andere ist.
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83 Indem ich die Nachtr�glichkeit dieser „Entsicherung“ betone, binde ich sie zugleich an die bestimmte
Situation, in der sie virulent wird, und vermeide es, nun dem Versprechen eine Leistung der „Instituierung“
verl�sslicher Lebensformen aufzub�rden, an der schon das vertragstheoretische Denken gescheitert ist.
Besonders angesichts �berkomplexer politischer Systeme, die es mit einer Vielzahl heterogener Lebens-
formen zu tun haben, scheint es wenig �berzeugend, dem Versprechen eine sie gewissermaßen fundieren-
de Rolle zuzuschreiben.
84 In seinen Vorstudien und Erg�nzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns zeigt sich Habermas
ganz und gar auf die Frage der Geltung des in Sprechakten jeder Art Gesagten fixiert. Entsprechend soll
sich die Vernunft, die in die „Reproduktion einer sprechenden Tierart“ (Mensch) eingebaut scheint, allein
in der Intersubjektivit�t von Geltungsanspr�chen offenbaren (Habermas (1984), 105). Die „Herstellung“
sozialer Beziehungen erfolgt ausschließlich mittels der illokution�ren Kraft von Sprechakten (428, 415),
d.h. vermittels rationaler Einwirkung auf Andere (433), die den Verwendungssinn einer �ußerung ver-
stehen und akzeptieren (201). Was dem Geben eines Versprechens eventuell vorausgehen muss, kommt so
kaum in den Blick. Etwas muss aber �berhaupt als versprechbar und als relevanter Gegenstand eines
Versprechens erscheinen; man muss Glaubw�rdigkeit f�r sich in Anspruch nehmen, wenn man etwas zu
versprechen gedenkt, usw.
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Die Antwort auf diese Frage l�sst sich in der Neuzeit nicht mehr unter Rekurs auf die Frage,
was wir sind, d.h. mit den Mitteln traditioneller Ontologie angeben.85 Insoweit die neuzeitli-
che Philosophie von Descartes �ber Kants transzendentales Ich bis hin zu ungez�hlten wei-
teren „Paraphrasen“ des cogito86 auch das Selbst dem Vorbild dieser Frage unterworfen hat, ist
auch sie, im Lichte der fragw�rdigen Selbst-Bezeugung im Versprechen, zu einer sozialphi-
losophischen Revision herausgefordert.87
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